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Einleitung

1. Zum Thema

Die Badische Revolution von 1849 war die einzige der revolutionären Er­
hebungen in den Jahren 1848 und 1849 in Deutschland, bei der es den Re­
volutionären gelang, die Leitung des gesamten Staatsapparates im Land zu 
übernehmen.

Dennoch blieb diese Revolution bis heute kaum erforscht. Sie gilt zwar als 
»Höhepunkt der gesamten Reichsverfassungskampagne«, es gibt auch eine 
»Fülle von Erinnerungen und Darstellungen« von Zeitgenossen, »doch eine 
neuere Arbeit, die über Valentins Ausführungen hinausgeht und wissen­
schaftlichen Ansprüchen genügt«, existiert bisher nicht.1 2

Dies ist natürlich Grund genug, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Den 
Anstoß zu dieser Arbeit gab ein Seminar von Professor Eberhard Jäckel an 
der Universität Stuttgart über die Badische Revolution von 1849. Bei For­
schungen für meine Zulassungsarbeit stieß ich im Generallandesarchiv in 
Karlsruhe auf die handschriftlichen Protokolle und Unterlagen der Ver­
fassunggebenden Versammlung, die die Revolutionäre beriefen/Diese Akten 
bilden eine wichtige Ergänzung zu den Verhandlungsprotokollen der Ver­
sammlung, die 1849 in der »Karlsruher Zeitung« veröffentlicht worden wa­
ren.3 Die Edition der handschriftlichen Unterlagen und der Protokolle aus 
der Zeitung sind ein Teil dieser Arbeit, die aus zwei Teilen besteht, eben der 
Quellenedition und aus einer Untersuchung der Wahlen zur Verfassung­
gebenden Versammlung und der Arbeit dieser Versammlung. Dabei wurden 
neben weiteren Akten und offiziellen Dokumenten vor allem auch zeit­
genössische Zeitungen und die Erinnerungen von Beteiligten als wichtige 
Quellen herangezogen.4

Die älteste Darstellung zur Geschichte der Badischen Revolution stammt 
von dem badischen liberalen Politiker und Historiker Ludwig Häusser.5 Er 
schrieb jedoch aus einer extrem antirevolutionären Sicht, vom Standpunkt 
eines liberalen Politikers, der seine ersten politischen Erfahrungen 1848 in der 
badischen zweiten Kammer machte, wo er mit der liberalen Kammer­
mehrheit die Regierung unter Innenminister Bekk unterstützte, die von der 
Mairevolution 1849 gestürzt wurde. »Karriere« machte Häusser dann in der 
Zeit der liberalen »neuen Ära« unter Großherzog Friedrich I. nach 1860.6

1 Zitate: Ch. Klessmann, in: HZ 218, 1974, S. 320; die von Kiessmann zit. Darstellung von 
V. Valentin, Revolution, 1968, S. 509 ff.

2 GLA 231/1 127 u. 1 128; siehe Dokumentation: handschriftliche Protokolle und andere 
Unterlagen.

3 KZtg. 25, 11. 6. 1849 - KZtg. 37, 24. 6. 1849.
4 Vgl. Quellen- und Literaturverzeichnis, III.
5 L. Häusser, 1851.
6 L. Gall, Ludwig Häusser, 1967, S. 82 ff.; vgl. ders., Liberalismus, 1968, S. 114 ff., 169 ff.
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Für Häusser waren die Revolution von 1848/49, besonders aber die Ereig­
nisse von 1849, lediglich ein Unglücksfall, und seine Darstellung wurde zur 
Abrechnung mit dem politischen Gegner, den linken Demokraten und 
Republikanern der Revolution, die sich in den Fraktionen Deutscher Hof 
und Donnersberg, im Märzverein, bei den Demokratenkongressen in 
Frankfurt und Berlin und in den vielen regionalen Vereinen, wie in Baden in 
den Volksvereinen, politisch zu organisieren begannen.7 Häusser versuchte 
fortwährend, die Revolution von 1849 zu diffamieren, indem er negative, z.T. 
nicht belegbare Aussagen betonte, z.B. behauptete, die Revolutionäre hätten 
kaum Rückhalt in der Bevölkerung gehabt, diese habe unter »Ausschreitun­
gen« der revolutionären Beamten gelitten; vor allem aber wollte er immer 
wieder die angebliche politische und parlamentarische Unfähigkeit der Ab­
geordneten in der Verfassunggebenden Versammlung beweisen.8

Trotz allem benutzte Häusser eine breite Quellengrundlage, die Proto­
kolle der »Karlsruher Zeitung«, verschiedenes Aktenmaterial und die bis 
1851 erschienenen Erinnerungen von Zeitgenossen. Nicht zur Verfügung 
standen ihm die handschriftlichen Protokolle der Verfassunggebenden Ver­
sammlung.

Fast noch aggressiver und diffamierender ist die ungefähr 50 Jahre später 
erschienene Arbeit von Leonhard Müller9, der, wie Häusser, als Quellen für 
die Darstellung der Revolution von 1849 die »Karlsruher Zeitung«, die - 
1905 noch zahlreicher - erschienenen Memoiren und die bei Heinrich von 
Andlaw veröffentlichten Akten des Frankfurter Reichsinnenministeriums 
verwendete. Er wies jedoch im einzelnen seine Quellen nur selten detailliert 
nach, so daß oft nicht zu erkennen ist, woher er seine Informationen bezog.

Beide Arbeiten, die von Häusser und Müller, blieben trotz ihrer einseiti­
gen, unsachlichen Wertungen die bisher umfassendsten Arbeiten zur Revo­
lution von 1849 in Baden. So ist es nicht verwunderlich, daß alle späteren 
Historiker, wenn sie diese Revolution berücksichtigen wollten, auf die Ar­
beiten der beiden, vor allem die von Häusser, zurückgriffen. Das gilt sowohl 
für die frühe Arbeit von Veit Valentin zur Revolution von 1848/4910 wie auch 
für Arbeiten der neueren Zeit.11 Selbst wenn diese Historiker sich bemühen, 

7 Zur Organisation der Demokraten/Republikaner in der Revolution von 1848/49 vgl. P. 
WENDE, 1975; G. Hildebrandt, Parlamentsopposition, 1975; ders., Fraktion Donners­
berg, 1972; M. BOTZENHART, Parlamentarismus, 1977; vgl. auch Untersuchungen auf ein­
zelstaatlicher Ebene: W. BOLDT, Die württembergischen Volksvereine, 1970; J. PASCHEN, 
1977; R.-M. SCHNEIDER, Politische Vereine in Baden, 1976.

8 Einzelbeispiele, wo negative Behauptungen und Wertungen Häussers in Frage gestellt und 
widerlegt werden, siehe S. 39 (bes. Anm. 20) u. S. 40 ff.; Dok. 42, S. 312, Anm. 10 u. die 
Kurzbiographie von W. A. v. Trützschler, S. 352 f.; Häussers Darstellung der Revolution 
vgl. L. Häusser, 1851, S. 294 ff.

9 L. Müller, 1905/1906, S. 141 ff.; H. v. Andlaw, Teil 3,1851.
10 V. Valentin, Revolution, Bd. 2, 1968, S. 509 ff.
11 Das gilt sowohl für allgemeine Arbeiten, in denen die Badische Revolution als ein Thema 

unter anderen behandelt wird, wie z.B. die von M. Botzenhart, Parlamentarismus, 1977, 
S. 709 ff.; E. R. Huber, Verfassungsgeschichte, Bd. 2, 21968, wie auch für speziell auf die 
Badische Revolution bezogene Arbeiten wie die letzte zu diesem Thema erschienene von 
W. Real, 1983, der jedoch ebenfalls gegenüber Häusser und Valentin nichts Neues bringt. 
Er beschreibt vor allem die militärischen Ereignisse und bringt als neuen Schwerpunkt die 
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die einseitigen Wertungen nicht zu übernehmen, blieb doch Häussers und 
Müllers Sicht der Dinge prägend für das Bild der Revolution von 1849.12

In der vorliegenden Arbeit versuche ich, auf z.T. neuer, möglichst breiter 
Quellengrundlage (s. oben) und unter neuen Fragestellungen ein Ereignis der 
Badischen Revolution von 1849, die Geschichte der Verfassunggebenden Ver­
sammlung, darzustellen. Dabei sollen zunächst die Wahlen rekonstruiert wer­
den, die die Revolutionäre kurz nach ihrer Regierungsübemahme am 3. Juni 
abhielten. Nach der Beschreibung von Wahlrecht, -Organisation und Wahl­
kampf versuche ich, aufgrund vorliegender Zahlen ein einigermaßen realisti­
sches Bild von der Wahlbeteiligung zu bekommen, da so auch die Frage 
beleuchtet werden kann, wie die badische Bevölkerung zur Revolution stand. 
Die Darstellung der politischen und sozialen Gruppen, die in diese Ver­
sammlung gewählt wurden, gibt dann zum einen Auskunft über ihre mögli­
chen politischen Ziele, zum andern aber auch über Gründe, die die Abge­
ordneten bewegten, sich in der Revolution zu engagieren.

Bei der Darstellung der Verfassunggebenden Versammlung und ihrer par­
lamentarischen Arbeit ging ich von zwei Gesichtspunkten aus. Zum einen 
sollen die historischen Ereignisse, d.h. die Sitzungen der Versammlung und 
ihr Verlauf rekonstruiert werden, zum andern möchte ich die Arbeit dieser 
Versammlung aber auch unter einigen wichtigen systematischen Aspekten 
untersuchen.

Die parlamentarischen Vorstellungen der Abgeordneten, die politischen 
Gruppierungen in der Versammlung und die behandelten Sachthemen sowie 
ihr Zusammenhang mit der vormärzlichen Entwicklung in Baden und den 
aktuellen Ereignissen der Revolution sollen herausgearbeitet werden.

In dieser Versammlung versuchten die radikalen Demokraten von 1848/49 
zum ersten und einzigen Mal, wenn auch nur für kurze Zeit und unter 
militärischer Bedrohung von außen, ihre sonst nur theoretisch entworfenen 
parlamentarischen und politischen Vorstellungen in die Tat umzusetzen. 
»Der demokratische Radikalismus als regierende Partei« könnte in Ab­
wandlung von L. Galls Buchtitel als Motto über der Verfassunggebenden 
Versammlung stehen.

Was haben diese Revolutionäre gemacht, was haben sie erreicht in der 
»Regierungsverantwortung«? Diese Revolution ist »gescheitert«; besser ist es 
zu sagen, sie wurde militärisch niedergeschlagen, denn ob sie gescheitert 
wäre, kann heute nicht mehr beantwortet werden. Aber ich halte es dennoch 
oder gerade deshalb für wichtig, diesen Versuch, in Deutschland ein Parla­
ment zu wählen und parlamentarische Arbeit zu probieren, ohne daß die 
»alten Gewalten« dieses Parlament initiierten oder kontrollierten, ernst zu 
nehmen. Und ich halte es für ebenso wichtig, dieses Parlament nicht zu 

diplomatischen Verhandlungen zwischen der geflohenen großherzoglichen Regierung und 
Preußen.

12 So heißt es z.B. heute noch bei Botzenhart, Häusser folgend, die »bei Anwesenheit von 45 
Mitgliedern liegende Beschlußfähigkeit« sei in der Verfassunggebenden Versammlung 
»häufig in Frage gestellt« gewesen (vgl. dazu die Darstellung S. 106 dieser Arbeit). Und als 
Gesamturteil über die W schreibt Botzenhart, hier sei von den Abgeordneten »Konvent 
gespielt« worden. M. BOTZENHART, Parlamentarismus, 1977, S. 713 u. 716.
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messen an den großen Zielen der Revolution von 1848/49, Einheit und Frei­
heit in Deutschland zu erreichen - wobei beides ja bei den verschiedenen 
politischen Gruppen sehr unterschiedlich verstanden wurde es auch nicht 
zu messen an den politischen Zielen der Revolutionäre selbst, die sie am 12. 
und 13. Mai im berühmten Offenburger Programm13 zusammenfaßten, son­
dern sich zunächst auf das tatsächliche Geschehen zu konzentrieren und 
dieses in den Zusammenhang der badischen und deutschen Geschichte dieser 
Zeit zu stellen.

2. Zu den Quellen

In der vorliegenden Quellenedition (Zweiter Teil der Arbeit) sind die Proto­
kolle der öffentlichen Sitzungen der Verfassunggebenden Versammlung und 
ihre anderen Arbeitsunterlagen zusammengestellt. Die Protokolle der öf­
fentlichen Sitzungen sind zum einen handschriftlich erhalten im General­
landesarchiv Karlsruhe (Abteilung 231 - »Landtag«, Faszikel 1127). Dies sind 
relativ knapp gehaltene Ergebnisprotokolle, die nach der Geschäftsordnung 
der Versammlung »das Wesentliche der Verhandlungen enthaltend, kurz ge­
faßt sein« sollten (§15 GO).

Zum anderen liegen auch ausführlichere Verlaufsprotokolle vor, die die 
»Karlsruher Zeitung« 1849 publizierte und die von zahlreichen Zeitungen 
des Landes übernommen wurden. Uber die letzte Sitzung der Versammlung, 
die 14. öffentliche, die in Freiburg tagte, wurde ein Protokoll in der »Ober­
rheinischen Zeitung« veröffentlicht, die in Freiburg erschien.

Handschriftliche Protokolle liegen für die erste bis siebte und für die 
zehnte öffentliche Sitzung vor. Es konnte keine Erklärung dafür gefunden 
werden, warum sie für die übrigen Sitzungen fehlen.

Die »Karlsruher Zeitung« publizierte Protokolle der ersten bis zwölften 
Sitzung. Für die vierzehnte Sitzung gibt es das schon erwähnte Protokoll der 
»Oberrheinischen Zeitung«. Für die dreizehnte Sitzung, die ebenfalls in 
Freiburg stattfand, liegt kein Protokoll vor.

Neben den Protokollen der Sitzungen enthält die Quellenedition auch 
andere schriftliche Arbeitsunterlagen der Versammlung, ihre Geschäfts­
ordnung, Kommissionsberichte, Anträge und Reden, soweit sie im General­
landesarchiv zu finden waren (231/1127 und 1128). Einige Dokumente konn­
ten auch aus Zeitungen und Memoiren entnommen werden. Die jeweiligen 
Fundorte sind im Kopfregest angegeben.

Im Material des Generallandesarchivs gibt es auch Unterlagen zu einer 
Geheimsitzung der Versammlung, die hier ebenfalls veröffentlicht sind. 
Dieses Protokoll und auch zahlreiche Anträge liegen wie die Ergebnis­
protokolle in handschriftlicher Fassung vor. Die Geschäftsordnung dagegen 
sowie alle Kommissionsberichte und ein Teil der Anträge wurden gedruckt. 
Die Versammlung plante, ihre Berichte und Anträge als Beilagen zusammen 

13 Am besten zugänglich heute bei W. BOLDT, Parteiwesen, 1971, S. 152 ff.
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mit den Protokollen gedruckt zu veröffentlichen (§ 70 der GO). Dieses Vor­
haben wurde jedoch nicht realisiert. Die einfachste Erklärung dafür ist man­
gelnde Zeit, die Versammlung tagte ja nur vom 10.-30. Juni.

Die handschriftlichen Protokolle und die anderen Unterlagen der Ver­
sammlung wurden bisher noch nie wissenschaftlich ausgewertet. Es war auch 
nicht bekannt, daß sie im Generallandesarchiv in Karlsruhe liegen. Sie stellen 
eine Ergänzung und Bestätigung der bereits bekannten Protokolle der 
»Karlsruher Zeitung« dar. Die Geschäftsordnung, die Reden, Anträge und 
Kommissionsberichte dokumentieren zusätzlich zu den Protokollen die 
Intensität der parlamentarischen Arbeit der Versammlung in der kurzen Zeit 
ihres Bestehens.

Die Quellen wurden nach Sitzungen zusammengestellt. Dabei werden 
jeweils - soweit vorhanden - das handschriftliche Protokoll wiedergegeben, 
der Bericht der »Karlsruher Zeitung« bzw. - für die 14. Sitzung - der 
»Oberrheinischen Zeitung« und die zu jeder Sitzung gehörenden Reden, 
Anträge und Berichte. Bei der zweiten öffentlichen Sitzung finden sich auch 
die Unterlagen der ersten Geheimsitzung, die unmittelbar im Anschluß an 
die zweite Sitzung stattfand.

Bei der Edition der Quellen wurde formal möglichst wenig verändert, um 
ihre historisch individuelle Wirkung zu erhalten. So wurde die Rechtschrei­
bung nicht nach heutigem Standard normalisiert, fehlende oder falsche 
Zeichensetzung jedoch stillschweigend berichtigt, um die Lesbarkeit zu er­
leichtern. Auch die Apostrophierung (*s und ‘sehe) wurde den heutigen Re­
geln entsprechend normalisiert. Wenn eindeutig falsche Schreibweisen zu 
Mißverständnissen führen konnten oder die Lesbarkeit des Textes erschwer­
ten, wurden gekennzeichnete Korrekturen vorgenommen. Einfügungen und 
Auslassungspunkte sind in eckige Klammern [] gesetzt. Auch heute nicht 
mehr gebräuchliche Abkürzungen sind in eckigen Klammern aufgelöst oder 
wurden in Anmerkungen erklärt. Auffällige, aber so im Original stehende 
Formulierungen wurden durch [!] gekennzeichnet.

Vereinheitlicht wurde, um Mißverständnisse zu vermeiden, die Schreib­
weise der Namen in den handschriftlichen Quellen, wo sie z.T. sehr unter­
schiedlich gehandhabt wurde. Dabei wurde die am häufigsten gebrauchte 
Schreibweise gewählt.

Die verschiedenen Formen der Hervorhebung einzelner Wörter in den 
unterschiedlichen Quellen (Unterstreichungen, fetter, kursiver oder gesperr­
ter Druck) wurden übernommen, jedoch vereinheitlicht. Durch Kapitälchen 
hervorgehoben sind die Namen der Sprecher und Antragsteller in den Sit­
zungen der Versammlung, alle anderen Hervorhebungen im laufenden Text 
wurden durch Kursivierung kenntlich gemacht.

Die Anmerkungen sollen helfen, den Text inhaltlich zu erläutern, wo dies 
notwendig erschien, oder Bezüge zwischen einzelnen Quellen zu verdeutli­
chen. Zu den Personen sei auf die Kurzbiographien am Schluß der Arbeit 
verwiesen.
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3. Zur Vorgeschichte

Um die Geschichte der Verfassunggebenden Versammlung in das Gesamt­
geschehen der Revolution einzuordnen, soll ein kurzer Überblick über den 
Beginn der Revolution gegeben werden.

Für den 12. Mai 1849 lud Amand Goegg, stellvertretender geschäfts­
führender Vorsitzender der badischen Volksvereine, die Vertreter aller Volks­
vereine zu einem Landeskongreß nach Offenburg ein. Am 13. Mai sollte, 
ebenfalls in Offenburg, eine Volksversammlung stattfinden. Die Vertreter der 
Volksvereine, die zu diesem Zeitpunkt eine landesweite Vereinsorganisation 
der demokratischen und republikanischen Opposition in Baden bildeten, 
wollten auf dem Landeskongreß eine zentrale Führungsspitze, den soge­
nannten definitiven Landesausschuß, wählen, der den bisherigen provisori­
schen Landesausschuß ersetzen sollte. Außerdem plante der bisherige 
Landesausschuß, anknüpfend an die Tradition des Offenburger Programms 
vom 12.9.1847, mit dem sich zum ersten Mal die radikale Gruppe unter den 
badischen Liberalen von den übrigen Liberalen des Vormärz abgegrenzt 
hatte, neue Forderungen zu formulieren, um auf die Ablehnung der Kaiser­
krone durch den preußischen König und das drohende Scheitern der 
Reichsverfassung zu reagieren.14 15

Die Delegierten der Volksvereine versammelten sich am Samstag, dem 
12. Mai, in einem Offenburger Lokal. Gleich zu Beginn trafen zwei gegen­
sätzliche politische Positionen aufeinander. Eine Gruppe - zu ihr gehörten 
Amand Goegg, Philipp Stay, Karl Steinmetz und Franz Joseph Reich, später 
Abgeordnete der Verfassunggebenden Versammlung - trat entschieden für 
eine Proklamierung der Republik in Baden durch den Landeskongreß ein. 
Bei der folgenden Abstimmung lehnten die Delegierten jedoch mehrheitlich 
einen solchen Schritt ab. Vor allem Florian Mordes und Philipp Thibauth, 
später ebenfalls Abgeordnete in der Verfassunggebenden Versammlung, und 
der Abgesandte der württembergischen Volksvereine, August Becher, spra­
chen sich warnend gegen eine solche Maßnahme aus. Becher erklärte klar, daß 
die Württemberger Baden bei der Proklamation einer Republik nicht unter­
stützen würden.

Allerdings setzte die republikanische Gruppe durch, daß der neue 
Landesausschuß sich permanent erklären solle, um als eine Art Gegen­
regierung im Land aufzutreten.16

14 Zur Geschichte der Volksvereine vgl. R.-M. SCHNEIDER, Politische Vereine in Baden, 1976, 
S. 29 ff. Zu den Ereignissen in Offenburg vgl. vor allem A. Goegg, 1851, S. 17 ff.; ders., 
1876, S. 97 ff.; E MORDES, 1849, S. 211 ff.; F. Raveaux, 1850, S. 8 ff. Eine der neuesten 
Publikationen des Offenburger Programms v. 12. 9. 1847 bei F. X. VOLLMER, 1979, S. 8 f.; 
das Offenburger Programm v. 13. 5. 1849 bei W. BOLDT, Partei wesen, 1971, S. 152 ff.

15 A. Goegg, 1851, S. 18 ff.; ders., 1876, S. 97 f.; Th. Frey, 1896, S. 59. Frey war als 
Delegierter des Eberbacher Volksvereins in Offenburg und wurde später auch in die 
Verfassunggebende Versammlung gewählt. F. MORDES, 1849, S. 211 ff.; vgl. zu den Ereig­
nissen in Offenburg auch R.-M. SCHNEIDER, Politische Vereine in Baden, 1976, S. 104 ff.

16 A. Goegg, 1851, S. 20.
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Die Delegiertenkonferenz schickte dann eine Deputation an das großher­
zogliche Ministerium in Karlsruhe, um ihre Forderungen zu stellen. Diese 
verlangten die Auflösung der Kammern, die Einberufung einer verfassung­
gebenden Versammlung und eine Amnestie für alle politischen Vergehen. 
Für den Fall, daß die Forderungen nicht erfüllt würden, sah die Dele­
giertenkonferenz zunächst keine konkreten Maßnahmen vor. Sie sollten erst 
bei der Rückkehr der Deputation beschlossen werden.

Die Delegierten vertagten die Wahl des definitiven Landesausschusses auf 
den nächsten Vormittag und bestimmten eine Redaktionskommission, die 
einen Katalog grundsätzlicher Forderungen an die Regierung ausarbeiten 
sollte.17 18

Am nächsten Vormittag dann, am Sonntag, dem 13. Mai, wurde der defi­
nitive Landesausschuß gewählt. Lorenz Brentano, auch bisher Vorsitzender 
des provisorischen Landesausschusses, wurde in Abwesenheit wieder zum 
ersten Vorsitzenden, Goegg ebenfalls wieder zum zweiten Vorsitzenden ge­
wählt.

Unter den anwesenden Mitgliedern des neugewählten Landesausschusses 
hatte die republikanische Gruppe die Mehrheit, vor allem da der als gemäßigt 
bekannte Brentano fehlte. In dieser Situation konnte Goegg den Landesaus­
schuß zur »executiven Behörde« erklären und veranlassen, daß die Offen­
burger Bürgerwehr den Bahnhof der Stadt besetzte, um die Züge zur Verfü­
gung zu haben.

Während in Offenburg der Landeskongreß der Volksvereine tagte, war es 
in Rastatt zu einem Soldatenaufstand gekommen. Die meisten Offiziere 
hatten die Garnison verlassen, und die Soldaten beschlossen, eine Delegation 
zum Landeskongreß nach Offenburg zu schicken. Diese Delegation empfing 
Goegg am Sonntagmorgen.

Der Landeskongreß trat anschließend zu einer öffentlichen Versammlung 
zusammen, vor der die Soldaten von dem Aufstand in Rastatt berichteten. Sie 
betonten immer wieder, sie hätten von den Rastatter Soldaten nur den Auf­
trag, in Offenburg für die Durchführung der Reichsverfassung und für die 
Berufung einer verfassunggebenden Versammlung einzutreten.

Darauf wurden die von der Redaktionskommission formulierten Forde­
rungen öffentlich verlesen und vom Landeskongreß beschlossen, anschlie­
ßend die Wahl des definitiven Landesausschusses bekanntgegeben und die 
schon am Vortag beschlossene Permanenz des Ausschusses bestätigt. Der 
neue Landesausschuß faßte den Beschluß, nach der Volksversammlung nach 
Rastatt zu fahren, wo er sich bei den mit ihm sympathisierenden Soldaten 
sicherer fühlen würde.19

Goegg sah zwar von seinem ursprünglichen Vorhaben, die Republik aus­
zurufen, ab, entsandte aber noch vor der Eröffnung der Volksversammlung 

17 J. B. Bekk, 1850, S. 302 f., dort die Forderungen im Wortlaut.
18 A. Goegg, 1876, S. 99; F. MORDES, 1849, S. 217 ff.; F. Raveaux, 1850, S. 8 ff.; vgl. die de­

taillierte Untersuchung über das Zustandekommen der Offenburger Forderungen von 
1849 bei R.-M. Schneider, Politische Vereine in Baden, 1976, S. 106 f.

19 A. Goegg, 1851, S. 20 ff.; F. Mördes, 1849, S. 219 ff.; F. Raveaux, 1850, S. 8 f.
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ungefähr 30 Kommissäre ins ganze Land. Sie sollten die Bevölkerung »zu den 
Waffen nach Rastadt« rufen und Widerstand leistende großherzogliche Be­
amte absetzen.20

Kurz nach dem Beginn der Volksversammlung reiste Reichskommissär 
Franz Raveaux, der als Abgesandter der Nationalversammlung am Landes­
kongreß teilgenommen hatte, nach Baden-Baden, um Brentano, der sich dort 
zur Erholung aufhielt, zu bitten, die Wahl zum ersten Vorsitzenden anzuneh­
men und sich dem Landesausschuß anzuschließen.21

Währenddessen kehrte auch die am Vortag abgesandte Deputation aus 
Karlsruhe zurück. Der leitende Minister des großherzoglichen Ministeriums, 
Johann Baptist Bekk, der die Abgesandten noch in der Nacht an seinem Bett 
empfangen hatte, hatte die Forderungen des Landeskongresses abgelehnt.22

Um vierzehn Uhr wurde schließlich auf dem Platz vor dem Offenburger 
Rathaus von Goegg die Volksversammlung eröffnet. Sie beschloß noch ein­
mal den vom Landeskongreß vorbereiteten Forderungskatalog, das Offen­
burger Programm. Die Teilnehmer an der Volksversammlung machten es in 
den folgenden Tagen sehr schnell im ganzen Land bekannt.23

Nach dem Ende der Volksversammlung verließ der Landesausschuß 
Offenburg und fuhr mit der Bahn nach Rastatt. Nach anfänglichem Miß­
trauen wurde er schließlich in die Festung eingelassen, und Goegg hielt eine 
Rede an die Soldaten, bei der er die Offenburger Beschlüsse verlas.24

Die Ereignisse spitzten sich an diesem Wochenende im ganzen Land zu. 
Auch in Mannheim, Bruchsal, Freiburg, Lörrach und Karlsruhe kam es zu 
Soldatenaufständen. Die Militärunruhen in Karlsruhe im Verlauf des Sonn­
tags veranlaßten den Großherzog, mit seiner Familie in der Nacht vom 13. 
auf den 14. Mai aus dem Land zu fliehen. Seine Minister folgten ihm.25

Darauf beschloß der Karlsruher Gemeinderat am Morgen des 14. Mai, da 
»die Regierung in den Zustand der Rath- und Thatlosigkeit gerathen war«, 
und in »Erwägung, daß nach allen aus dem Oberland, insbesondere aus 
Offenburg und aus Rastadt eingetroffenen Nachrichten der Landesausschuß 
in den Besitz der für die Regierung erforderlichen Macht, namentlich in den 
Besitz der Eisenbahn bis Ettlingen und der militärischen Gewalt in der 
Reichsfestung gelangt war«, eine Deputation zum Landesausschuß nach 
Rastatt zu schicken, um diesem oder »einer etwa errichteten provisorischen 
Regierung« zu erklären, »daß die Stadt Carlsruhe ihnen [ihr!] nicht entgegen­
treten würde, wenn sie hierher kommen würde, in der Voraussetzung, daß sie 
für den Schutz der Stadt sorgen wollten«.26

Die Karlsruher Deputation traf in Rastatt auf den Landesausschuß, zu 
dem kurz vor elf Uhr nun auch Brentano gestoßen war. Der Landesausschuß 

20 A. Goegg, 1851, S. 22; ders., 1876, S. 104.
21 F. Raveaux, 1850, S. 12.
22 J. B. Bekk, 1850, S. 288 f.
23 Gedruckt u.a. bei A. Goegg, 1876, S. 100 f.; F. Lautenschlager, Volksstaat, 1920, 

S. 362 ff. und als neuerer Druck, wie bereits erwähnt, bei W. Boldt, 1970, S. 152 ff.
24 A. Goegg, 1851, S. 24 ff.; F. Mördes, 1849, S. 225 f.
25 (K. L. v. Schilling), 1849, S. 15,31 ff., 40 ff., 53 ff.; Beitrag zur Aufklärung (ca. 1849/ 

50), S. 7 f., 14 ff., 22 ff.
26 H. v. Andlaw, Teil 3, 1851, S. 207 ff.
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nahm das Angebot an und zog noch am selben Tag in Karlsruhe ein. Die 
Häuser der Stadt waren beflaggt, die Bevölkerung jubelte ihm zu.27

Der Landesausschuß versammelte sich im Rathaus, wo er am 15. Mai 
seine erste Sitzung abhielt. In dieser Sitzung faßte er als seinen ersten Be­
schluß, die bisherigen Kammern aufzulösen und eine verfassunggebende Ver­
sammlung zu berufen.28 Außerdem erklärte er die geflohenen großherzog­
lichen Minister für abgesetzt.29

Der Landesausschuß mit seinen 28 Mitgliedern bestimmte aus seinen 
Reihen eine Exekutivkommission, auch Vollziehungsbehörde genannt, in der 
Lorenz Brentano den Vorsitz innehatte und das Innenministerium verwalte­
te, Ignaz Peter leitete das Jusitz-, Karl Eichfeld das Kriegs- und Amand 
Goegg das Finanzministerium.30

Zweieinhalb Wochen später, am 1. Juni, übertrug der Landesausschuß die 
gesamte Regierungsgewalt einer provisorischen Regierung, die »in sich die 
gesammte Gewalt des Landesausschusses und der Vollziehungsbehörde« 
vereinigte. Begründet wurde dieser Schritt mit der schwierigen Lage des 
Landes. »Das Vaterland ist in Gefahr. Die Zeit drängt zu rascher That. Eine 
zahlreiche Versammlung wie unser Landesausschuß ist nicht geeignet, den 
großen Kampf der Befreiung Deutschlands, der uns bevorsteht, mit der er­
forderlichen Kraft durchzuführen.«

In der provisorischen Regierung behielten Brentano, Goegg und Peter 
ihre Posten, neu berufen wurden Joseph Fickler für das Außen- und Franz 
Sigel für das Kriegsministerium.31 Beide spielten in der politischen Führung 
in Karlsruhe jedoch keine Rolle, da sich Sigel als Oberbefehlshaber der 
badischen Truppen beim Heer aufhielt32 und Fickler am 2. Juni nach Stuttgart 
reiste, dort verhaftet und seitdem auf dem Asperg gefangengehalten wurde.33

Das Außenministerium blieb unbesetzt, es unterstand Brentano zur Ver­
waltung; für Sigel übernahm sein Stellvertreter Hauptmann Mayerhofer die 
Leitung des Kriegsministeriums. Er war schon am 25. Mai als Stellvertreter 
des früheren Kriegsministers Eichfeld eingesetzt worden.34

Dies war die Lage der revolutionären Regierung, als am 3. Juni die Wahlen 
zur Verfassunggebenden Versammlung stattfanden.

27 L. Brentano, in; Minerva, 1849, S. 150; A. Goegg, 1851,5. 24 ff.; F. Mordes, 1849, S. 227f.; 
vgl. auch das Bild vom Einzug des Landesausschusses in Karlsruhe, in: F. Sigel, 1902, S. 58.

28 GLA 48/5 475 Nr. 8/3.
29 Reg.bl. 1, 16. 5. 1849, S. 1; GLA 48/5 475 Nr. 1 b/12, 13; ebd. Nr. 8/57.
30 Reg.bl. 1, 16. 5. 1849, S. 2 ff.
31 Reg.bl. XL (11), 2. 6. 1849, S. 335 f.; vgl. auch das Prot. d. LA, GLA 48/5 475 Nr. 1 b/69.
32 Siehe Kap. 5 (S. 95 ff.) und die Kurzbiographie (S. 349 f.).
33 Siehe S. 141 f.
34 GLA 48/5 475 Nr. 9/13 ff.; Reg.bl. XXXVIII (9), 27. 5. 1849, S. 326; Mayerhofer wurde 

aufgrund dieser Stellung im Bericht über die feierliche Eröffnung der W auch als Mitglied 
der provisorischen Regierung bezeichnet; Dok. 1 b., S. 182.
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Erstes Kapitel

Die Wahlen

1. Das Wahlrecht

Am 17. Mai 1849 erließ der Landesausschuß ein Dekret, mit dem die 
beiden badischen Kammern aufgelöst und die Einberufung einer »constitu- 
irenden Versammlung« verkündet wurde.1 Drei weitere Veröffentlichungen 
im revolutionären Regierungsblatt regelten die Wahlen zu dieser Versamm­
lung: das Wahlgesetz vom 17. Mai und die beiden Verordnungen zur Orga­
nisation der Wahlen vom 19. Mai.2 3

Das Wahlgesetz erhielt folgende Bestimmungen:
»§ 1 Wahlfähig und wählbar ist jeder Staatsbürger Badens, welcher das 21. 

Lebensjahr erreicht hat.«
»§ 5 Die Wahlen geschehen direkt mit geheimer Stimmgebung.«
Es galt also ein allgemeines, gleiches, direktes und geheimes Wahlrecht für 

alle volljährigen badischen Männer.
Das Wahlrecht war ausdrücklich an die badische Staatsbürgerschaft ge­

bunden. Damit wurde eine Diskussion beendet, die im Landesausschuß und 
in der Presse zu grundsätzlichen Auseinandersetzungen unter einigen Revo­
lutionären geführt hatte.

Vor allem Gustav Struve hatte im Landesausschuß die Ansicht vertreten, 
daß das aktive und passive Wahlrecht nicht auf die Badener beschränkt wer­
den dürfe, sondern auf alle Deutschen ausgedehnt werden müsse. Dagegen 
hatte sich jedoch die von Lorenz Brentano geführte Mehrheit mit Erfolg 
gewehrt. Beide Meinungen wurden aber auch während des Wahlkampfes2 
wieder diskutiert.

Das Wahlrecht vom 17. Mai 1849 war das freieste, demokratischste, das es 
bisher in einem deutschen Staat gegeben hatte.

Für die badische zweite Kammer hatte nach der Verfassung von 1818 ein 
indirektes, nicht geheimes Wahlrecht gegolten. Dabei war das aktive und 
passive Wahlrecht zum Wahlmann an ein Mindestalter von 25 Jahren gebun­
den, das passive Wahlrecht zum Abgeordneten noch zusätzlich eingeschränkt 

1 GLA 48/5 475 Nr. 1 b/3; ebd. Nr. 8/3; Reg.bl. XXXI (2), 18. 5. 1849, S. 295.
2 Ebd., S. 296; ebd. XXXIII (4), 20. 5. 1849, S. 303-305; G. Struve, 1849, S. 192; vgl. auch 

J. Ph. BECKER/Ch. Esselen, 1849, S. 120. Näheres zu dieser Frage siehe S. 27 ff. dieser 
Arbeit. Die Protokolle des Landesausschusses (GLA 48/5 475 Nr. 1 b und 2) geben nicht 
die Diskussion, sondern nur Struves Antrag wieder, »auch nicht Badenser, wenn sie es vor 
der Wahl werden, in die Kandidaten Liste aufzunehmen«. Er wurde als »Nicht angenom­
men« registriert (ebd. Nr. 2/58).

3 Siehe S. 36 f.



26 Wahlen

worden. Ein Abgeordneter mußte ein bestimmtes Vermögen bzw. ein festes 
Einkommen in ausreichender Höhe nachweisen, und er mußte Mitglied einer 
christlichen Konfession sein. Diese letzte Einschränkung war jedoch im Fe­
bruar 1849 aufgehoben worden.4

Bei den Wahlen zur Frankfurter Nationalversammlung war in Baden der 
Bundestagsbeschluß vom 7. April 1848 im Vergleich zu anderen Ländern 
großzügig ausgelegt worden. Es hatte keine Beschränkung des Wahlrechts 
auf Angehörige der christlichen Konfessionen gegeben, wie es die badische 
Verfassung von 1819 vorgeschrieben hatte. Auch war 21 das Wahlalter gewe­
sen. Die im Bundestagsbeschluß enthaltene Klausel, daß nur Selbständige 
wählen dürften, hatte die badische Regierung großzügig ausgelegt. Nur Per­
sonen, die direkt unter Vormundschaft standen, waren ausgeschlossen. Je­
doch war 1848 in Baden wie in fast allen deutschen Staaten indirekt und nicht 
geheim gewählt worden.5 Beide Bestimmungen hatte nicht der Bundestags­
beschluß vorgegeben, sondern die badische Regierung hatte sie erlassen.6

Baden hatte also eine gewisse Tradition in sehr liberalen Wahlrechts­
bestimmungen. Dennoch bedeutete das Wahlrecht vom 3. Juni 1849 zur 
Verfassunggebenden Versammlung eine radikale Neuerung in Deutschland. 
Zum ersten Mal entfiel jeglicher Zensus, den die Liberalen in Deutschland 
vor und nach 1849 für unverzichtbar hielten; zum ersten Mal wurde in 
Deutschland ein Parlament nach allgemeinem, gleichem, direktem und ge­
heimem (Männer-)Wahlrecht gewählt.7

4 Badische Verfassung v. 22. 8. 1818, §§ 9,34,36,37, in: E. R. Huber, Quellen, 1949, S. 82 ff.; 
Ghgl. Bad. Staats- u. Reg.bl., 1818, S. 179 (Wahlordnung v. 23. 12. 1818); vgl. auch B. VO­
GEL u.a., 1971, S. 70; G. Meyer, 1901, S. 123.

5 Zum Wahlrecht bei den Wahlen zur Nationalversammlung in Baden vgl. Ghgl. Bad. 
Reg.bl., 1848, XXVIII, 27. 4. 1848, S. 129 und als Grundlage das Wahlrecht zur badischen 
zweiten Kammer, in: Ghgl. Bad. Staats- u. Reg.bl. XXVII, 24.12. 1818, S. 177 ff.; J. 
PHILIPPSON, 1913, S. 63; B. VOGEL u.a., 1971, S. 73. Einen Überblick über die Geschichts­
schreibung zum Thema »Nationalversammlung« und einen kritischen Neuansatz bei der 
Bewertung des Wahlrechts bietet Th. S. Hamerow, 1972, S. 215 ff. E. R. Huber, Verfas­
sungsgeschichte, Bd. 2, 21968, S. 608 schreibt: »Während in Österreich die Stimmen teils 
öffentlich zu Protokoll, teils durch unterschriebene Stimmzettel abzugeben waren, galt in 
den meisten deutschen Ländern schon 1848 der Grundsatz der geheimen Wahl.« Dazu sei 
angemerkt, daß in Baden nach dem Wahlgesetz von 1818 (vgl. Anm. 4) eine öffentliche 
Stimmabgabe durch Eintragung der Wähler mit Unterschrift in ein Wahlregister vorgese­
hen war und diese Bestimmung auch nicht durch die Verordnung über die Wahlen zur 
Nationalversammlung v. 27. 4. 1848 abgeändert wurde. Also waren auch in Baden die 
Wahlen 1848 nicht geheim.

6 Zum Bundestagsbeschluß v. 7. 4. 1848 vgl. E. R. HUBER, Verfassungsgeschichte, Bd. 2, 
21968, S. 606.

7 B. VOGEL u.a., 1971, S. 70 ff., S. 78; E. R. HUBER, Verfassungsgeschichte, Bd. 2, 21968, 
S. 607 f. Hingewiesen sei hier auch auf die Wahlen zum Rheinisch-deutschen National­
konvent v. 24. 2. 1793, die jedoch aufgrund der Tatsache, daß sie unter französischer Be­
satzung abgehalten wurden, mit den Wahlen während des Vormärz, denen zur National­
versammlung und den hier beschriebenen zur badischen Verfassunggebenden Versamm­
lung nicht ganz vergleichbar sind. Die Wahlen zum Nationalkonvent von 1793 waren 
entsprechend dem Wahlrecht der französischen Verfassung von 1793 ebenfalls direkt und 
geheim. Der Gleichheitsgrundsatz war allerdings eingeschränkt, da Dienstboten und Leute, 
die bankerott gemacht oder Schulden hatten, ausgeschlossen waren. Außerdem wurde von 
Vertretern der privilegierten Stände verlangt, daß sie schriftlich und durch Eid bekräftigt 
auf ihre Privilegien verzichteten, bevor sie zur Wahl zugelassen wurden. Auch die Freiheit
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2. Die Organisation

Der Landesausschuß ließ die Wahlen in den 20 Wahlbezirken durchführen, in 
die Baden anläßlich der Wahl von 1848 eingeteilt worden war.1 Diese Wahl­
bezirke umfaßten mehrere Ämter, so daß jeder Bezirk ungefähr 70 000- 
75 000 Einwohner hatte.2 Am 3. Juni sollten in jedem Bezirk vier Abgeord­
nete zur Verfassunggebenden Versammlung gewählt werden. Die Abgeord­
neten mußten ihren Wohnsitz nicht im Wahlbezirk haben.3

Jeder Wähler hatte vier Stimmen, mußte sie jedoch nicht voll ausnützen. 
Diese vier Stimmen waren also nicht nach Erst-, Zweit-, Dritt- und Viert­
stimmen differenziert. Es wurde nach einem einfachen Mehrheitswahlsystem 
gewählt: Die Wahl gewonnen hatten die vier Kandidaten, die in einem Bezirk 
die meisten Stimmen erhielten.

Die Wahlberechtigten gaben ihre Stimmen in ihren Gemeinden ab.4 Dort 
wurden vor den Wahlen Wahlkommissionen gebildet, die die Wahlen vorbe­
reiteten und durchführten. Die Institution der Wahlkommissionen hatte es in 
Baden schon seit 1818 bei den Wahlen zur zweiten Kammer gegeben.5 Doch 
in den vorrevolutionären Wahlkommissionen sollten - so heißt es in der 
großherzoglichen Wahlordnung - nur angesehene und reiche Bürger sitzen, 
1849 konnte jeder Wahlberechtigte Mitglied werden. Eine Kommission be­
stand aus 3-30 Personen, je nach Größe der Gemeinde. Die Bürgermeister 
hatten die Aufgabe, alle wahlberechtigten Bürger »durch ortsübliche Be­
kanntmachung« zu einer Versammlung einzuberufen, bei der die Wahl­
kommissionen gebildet wurden.6

In Heidelberg z.B. ließ Bürgermeister Winter7 Anzeigen in verschiedene 
Heidelberger Zeitungen setzen. Mit ihnen lud er alle Wahlberechtigten des 
17. Wahlbezirks, zu dem Heidelberg und die Ämter Weinheim und Wiesloch 
gehörten, für den 30. Mai vormittags in den Schloßhof nach Heidelberg ein 
zur »Wahl der Mitglieder der Wahlkommission«. In den Anzeigen empfahl er 
den Bürgern auch, sich schon vor diesem Termin in privaten Vorberatungen 
über mögliche Mitglieder einer solchen Wahlkommission zu verständigen.8

dieser Wahlen muß in Frage gestellt werden, da Orte, in denen die Bewohner sich weigerten 
zu wählen, zu Feinden der französischen Republik erklärt und mit Strafe bedroht werden 
sollten. Die Mainzer Republik II, 1981, S. 196,207 f., 221,237 f., 253,268.

1 GLA 48/5 475 Nr. 1 b/3 und 10; ebd. Nr. 2/8; ebd. Nr. 8/3; Reg.bl. XXXIII (4), 18. 5.1849, 
S. 304.

2 Ghgl. Bad. Reg.bl. XXVIII, 27. 4.1849, S. 129 ff. Einwohnerzahlen für die Wahlbezirke bei 
L. HÄUSSER, 1851, S. 517; vgl. auch Karte der Wahlbezirke, S. 45 dieser Arbeit.

3 Reg.bl. XXXI (2), 18. 5. 1849, S. 296; vgl. auch »Amtliche Bekanntmachung«, in: ABOK 
44, 2. 6. 1849, S. 715; dies., in: BREISGAUER Amts- UND WOCHENBLATT 44, 31. 5. 1849, 
S. 199; Artikel, in: KSLB 126, 2. 6. 1849, S. 502; Einladung der Wahlkommission von 
Konstanz zur Beteiligung an den Wahlen, in: KNZ, Beilage zu 131, 1. 6. 1849, S. 651; dies., 
in: SEEBLÄTTER 127, 30. 5. 1849, S. 594 und ebd., Beilage zu 128, 31. 5. 1849, S. 602.

4 Reg.bl. XXXIII (4), 20. 4. 1849, S. 303.
5 Ghgl. Bad. Staats- u. Reg.bl. XXVII, 24. 12. 1818, S. 179 f„ § 47 der Wahlordnung.
6 Reg.bl. XXXIII (4), 20.4. 1849, S. 303.
7 Vgl. Kurzbiographie, S. 355.
8 Anzeige des Heidelberger Bürgermeisters, in: DR 22, 26. 5. 1849, S. 4; dies., ebd. 25, 30. 5.

1849, S. 4; dies., in: HbJ 123, 27. 5. 1849, S. 4; dies. ebd. 124, 28. 5. 1849, S. 2.
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Die Versammlung fand statt, und am 2. Juni wurde die dort gewählte 
Wahlkommission in einer Zeitungsanzeige vorgestellt.9 Auch aus Karlsruhe, 
Mannheim und Konstanz berichteten die Zeitungen von der Bildung solcher 
Wahlkommissionen.10

Die Civilkommissäre, die von der revolutionären Regierung nach der 
Regierungsübernahme eingesetzt worden waren11, beteiligten sich auch an 
der Wahlvorbereitung. Die Oberkommissäre des Unter- und des Ober­
rheinkreises forderten die ihnen unterstehenden Civilkommissäre in Anzei­
gen dazu auf, die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen zu kontrol­
lieren, »für den Vollzug dieses [der Wahlgesetze] zu sorgen und im Falle einer 
Weigerung oder Zögerung seitens der Ortsvorsteher sofort einzuschreiten«.12

Uber die Aufgaben der Wahlkommissionen heißt es im Gesetz vom 
19. Mai:

»Die Wahlcommission jeden Ortes hat in geeigneter Weise die am 3. Juni 
1849 stattfindende Wahlhandlungen vorzubereiten.«

»Am 3. Juni 1849 hat die Wahlcommission von Vormittags 6 Uhr bis Mit­
tags 12 Uhr, und von Nachmittags 1 Uhr bis Abends 7 Uhr die nach Art. 5 des 
Gesetzes vom 17. Mai einzurichtende Stimmgabe geschehen zu lassen.«

Außerdem mußten die Kommissionen nach Abschluß der Wahlen die 
Stimmzählung vornehmen und das Wahlergebnis bekanntgeben. Über Wahl 
und Stimmzählung hatten sie ein Protokoll zu verfassen, das an die Wahl­
kommissäre der einzelnen Bezirke zu senden war. Die Stimmzettel selbst 
sollten vernichtet werden.13

Je ein Wahlkommissär war durch eine Verordnung des Landesausschusses 
vom 19. Mai für jeden der zwanzig Bezirke ernannt worden.14 Sie stellten das 
Wahlergebnis für ihren Bezirk fest und veröffentlichten es. Die Wahlunter­
lagen ihres Bezirks sandten sie dann an die Revolutionsregierung nach Karls­

9 Anzeige des Heidelberger Bürgermeisters, in: DR 28, 2. 6. 1849, S. 2.
10 Karlsruhe: KZtg. 17, 2. 6. 1849; Mannheim: MAZ 128, 31. 5. 1849, S. 507; Konstanz: See- 

BLÄTTER, Beilage zu 124, 26. 5. 1849, S. 581.
11 Die Vollzugsbehörde des Landesausschusses hatte am 18. Mai für jeden Amtsbezirk einen 

Zivilkommissär ernannt zur »Vollziehung der von der Landesversammlung in Offenburg 
gefaßten Beschlüsse und zur Ausführung der Anordnungen des Landesausschusses und der 
Exekutivkommission« (= Vollzugsbehörde), vor allem sollten sie zunächst die Vereidigung 
der Beamten auf die neue Regierung vornehmen. Mit der Einsetzung dieser Civilkom­
missäre wurden alle bisherigen Ernennungen zurückgezogen, denn schon auf der Offen­
burger Versammlung waren Kommissäre ins ganze Land geschickt worden. Den neu er­
nannten Civilkommissären wurde in jedem der vier badischen Kreise (Seekreis, Ober-, 
Mittel- und Unterrheinkreis) je ein Oberkommissär vorgesetzt. Reg.bl. XXXII (3), 19. 5. 
1849, S. 300 ff.

12 Anzeige des Oberkommissärs im Unterrheinkreis Florian Mordes, in: MAZ 127, 30. 5. 
1849, S. 503; vgl. die entsprechende Anzeige des Oberkommissärs im Oberrheinkreis Karl 
Friedrich Heunisch, in: ABOK, 26. 5. 1849, S. 722; dies. ebd. Nr. 44,2. 6. 1849, S. 745; dies., 
in: Breisgauer Amts- und Wochenblatt 44, 31. 5. 1849, S. 199. Sowohl der Freiburger 
Advokat K. F. Heunisch wie auch F. Mordes wurden in die Verfassunggebende Versamm­
lung gewählt (vgl. Liste der Abgeordneten, S. 58 u. 60 dieser Arbeit).

13 Reg.bl. XXXIII (4), 20. 5. 1849, S. 303 f.
14 Ebd. XXXI (2), 18. 5. 1849, S. 296 und XXXIII (4), 20. 5. 1849, S. 304 f.; vgl. auch das 

Protokoll des Landesausschusses, GLA 48/5 475 Nr. 2/58.
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ruhe. Sie lagen dann der Verfassunggebenden Versammlung in ihrer ersten 
Sitzung zur Prüfung vor.15

In größeren Gemeinden, z.B. in der Stadt Mannheim, gab es nicht nur ein 
Wahllokal. Die Stadt war in mehrere Stimmbezirke unterteilt, von denen jeder 
sein eigenes Wahllokal hatte. In solch einem Fall teilte sich die Wahlkom­
mission auf, so daß in jedem Wahllokal genügend Verantwortliche saßen.16

Eine systematische Erfassung aller wahlberechtigten Bürger war wegen 
der Kürze der Zeit nicht möglich. Da das Wahlrecht ja erheblich ausgedehnt 
worden war, konnte man sich nicht auf vorhandene Unterlagen stützen. Der 
schon erwähnte Heidelberger Bürgermeister Winter wußte Abhilfe. Er ließ 
»Wahlzettel«, wir würden heute Wahlbenachrichtigung sagen, an die Wahlbe­
rechtigten verschicken. Gleichzeitig forderte er in einer Zeitungsanzeige 
diejenigen auf, die aus Versehen keinen solchen Wahlzettel erhalten hätten, 
sich ihn auf der Gemeindekanzlei zu besorgen.17

Die genaue Feststellung aller Wahlberechtigten wurde noch zusätzlich 
erschwert, da Ortsfremde an ihrem Aufenthaltsort wählen durften, wenn sie 
ihr Alter und ihre badische Staatsbürgerschaft nachweisen konnten.18 Das 
war vor allem für die in den einzelnen Gemeinden einquartierten Angehöri­
gen des Militärs wichtig.19

Einheitliche, behördlich ausgegebene Stimmzettel gab es nicht. Die Wähler 
hatten verschiedene Möglichkeiten, ihre Stimme abzugeben. Sie konnten z.B. 
einfach die Namen ihrer Kandidaten auf einen beliebigen Zettel schreiben und 
diesen abgeben. Oder sie benutzten ein Formular, das von verschiedenen Sei­
ten angeboten wurde, z.B. vom Gemeinderat oder der Redaktion einer Zei­
tung, in das sie nur noch die Namen ihrer Kandidaten einsetzen mußten.20

Es kursierten aber auch Formulare, auf denen schon die Namen bestimm­
ter Kandidaten auf gedruckt waren. Ein Artikel im »Karlsruher Stadt- und 
Landboten« warnte die Wahlberechtigten vor solchen Zetteln und wies sie 
ausdrücklich darauf hin, daß diese nur Wahlvorschläge bieten könnten, jeder 
habe das Recht, die Kandidaten seiner Wahl zu wählen.21

15 Reg.bl. XXXIII (4), 20.5. 1849, S. 304; Beispiele für die Veröffentlichung von Wahl­
ergebnissen siehe S. 39 ff. Die an die Verfassunggebende Versammlung eingesandten Wahl­
unterlagen wurden bisher nicht gefunden. Sie lagen der Versammlung zur Prüfung in der 
ersten Sitzung vor. Dok. 3 a, b, c, S. 188, 190, 192.

16 Anzeige des Vorsitzenden der Mannheimer Wahlkommission Karl Heinrich Hoff, in: MAZ 
128, 31. 5. 1849, S. 507; vgl. auch MAZ 131, 3. 6. 1849, S. 518.

17 Anzeige des Heidelberger Bürgermeisters, in: DR 28, 2. 6. 1849, S. 4.
18 Anzeige des Vorsitzenden der Mannheimer Wahlkommission, in: MAZ 128, 31. 5. 1849,

S. 507; Einladung der Wahlkommission von Konstanz, in: KNZ, Beilage zu 131, 1.6. 1849, 
S. 651; dies., in: SeebläTTER 127, 30. 5. 1849, S. 594 und Beilage zu 128, 31. 5. 1849, S. 602.

19 Anzeige des Vorsitzenden der Mannheimer Wahlkommission, in: MAZ 131, 3. 6. 1849, 
S. 518.

20 Artikel, in: KSLB 126, 2. 6. 1849, S. 507; Angebote von Wahlzetteln, in: DR 28, 2. 6. 1849, 
S. 4 (Angebot des Heidelberger Gemeinderates); KSLB 126,2. 6. 1849, S. 507 (Angebot der 
Zeitung); Rep. 126, 2. 6. 1849, S. 4 (Angebot einer Druckerei); NFZ 131, 2. 6. 1849 (An­
gebot der Wahlkommission).

21 Artikel, in: KSLB 126, 2. 6. 1849, S. 507. Einen Wahlzettel mit dem Namen eines Kandida­
ten veröffentlichte H. Blüm, 1898, S. 449. Dieser Wahlzettel bezieht sich auf die Nach­
wahlen (siehe S. 37 ff. dieser Arbeit). Blum gibt jedoch keinen Fundort für diesen Wahl­
zettel an.
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3. Der Wahlkampf

a) Die Benennung der Kandidaten

In einem zweiwöchigen Wahlkampf wurde in Zeitungsartikeln, auf Flugblät­
tern und bei Versammlungen für Kandidaten geworben. Wahlkampfer­
fahrungen hatten die Badener seit einigen Jahren. Seit 1842 war es bei den 
Wahlmännerwahlen zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen liberaler 
Opposition und konservativer Kammermehrheit gekommen.1 In keinem 
anderen deutschen Land hatte es Vergleichbares gegeben.2 3 Die Wahlkämpfe 
der 40er Jahre waren vor allem von der liberalen Opposition mit großem 
Engagement geführt worden. Zeitgenossen hatten behauptet, nach diesen 
Wahlkämpfen seien die Wahlentscheidung der Wahlmänner festgelegt und die 
Abgeordnetenwahlen praktisch entschieden gewesen? Die Revolution von 
1848, die Wahlen zur Nationalversammlung4 und das dichte Netz der politi­
schen Vereine, das seit 1848 in Baden entstanden war5, hatten die Politisie­
rung weiter Bevölkerungskreise bis 1849 noch verstärkt.

Eines der wichtigsten Probleme vor der Wahl am 3. Juni 1849 war die 
Auswahl von Kandidaten. Weder in der Zeit des Vormärz noch bei den 
Wahlen von 1848 hatte es in Baden eine gesetzlich verbindliche, formalisierte 
Kandidatenbenennung gegeben.

1849 kamen Vorschläge für Kandidaten von den verschiedensten Seiten. 
Einzelpersonen, Gruppen oder Zeitungen veröffentlichten Kandidatenvor­
schläge und -empfehlungen. Zum Teil forderten auch Zeitungen dazu auf, 
Kandidaten für die einzelnen Wahlkreise öffentlich zu benennen6, vor allem 
aus einem rein praktischen Grund, um nämlich Doppelwahlen zu vermeiden.7

1 L. Häusser, 1851, S. 30; H. Kramer, 1968, S. 62; L. Müller, 1905/06, Teil 1, S. 20 ff.; K. 
Zittel, 1847, S. 347 ff., bes. S. 352.

2 H. Kramer, 1968, S. 71 ff.; zur »Fortschrittlichkeit« des badischen Verfassungslebens vgl. 
vor allem L. Gall, Liberalismus, 1968, Kap. 1, Abschnitt 3; L. Müller, 1905/06, Teil 1, 
S. 281 ff.; J. v. WICKEDE, 1847, Bd. 3, S. 281 ff. Wickede kannte diese Ständeversammlungen 
von Besuchen 1846 und 1847. Ebd., S. 258.

3 Ebd., S. 281; K. Zittel, 1847, S. 358.
4 J. PhilippsoN, 1913, S. 58 ff.
5 Vgl. R.-M. SCHNEIDER, Politische Vereine in Baden, 1976, S. 9 ff., 29 ff.
6 Artikel, in: KSLB 121, 26. 5. 1849.
7 So änderte der »Deutsche Verein« von Mühlburg seinen Vorschlag für den 13. Wahlbezirk 

und ersetzte von den ursprünglichen Kandidaten Brentano, Christ, Thibauth und Peter den 
letzten durch Pfarrer Otto unter anderem mit der Begründung, »daß Minister Peter, wie 
wir aus sicherer Quelle vernehmen, in Heidelberg wird gewählt werden«, und um 
»unnöthige und zeitraubende Doppelwahlen in unserem Bezirk zu verhüten«. Anzeige des 
Vorstands des »Deutschen Vereins«, in: KSLB 125, 1. 6. 1849, S. 498; vgl. auch den Artikel 
des Kreisausschusses der Volksvereine in Konstanz, in: SEEBLÄTTER 128, 31. 5.1849, S. 598; 
vgl. auch Anzeige der Wahlversammlung des 13. Wahlbezirks, in: KSLB 126, 2. 6. 1849, 
S. 504; dies., in: KZtg. 17, 2. 6.1849; dort heißt es: »Auf sie [die im Artikel vorgeschlagenen 
Kandidaten] müssen wir unsre Stimmen vereinigen, und zwar gerade auf diese Vier allein, 
damit unsre Stimmen nicht schwanken und sich zersplittern, sondern als festgeschlossene 
Macht [...] den Sieg davontragen.«
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Gleichzeitig wurden die Leser aber auch darauf hingewiesen, daß diese Vor­
schläge keineswegs verbindlich seien.8

Es lassen sich drei Initiatoren von Wahlvorschlägen unterscheiden:
1. Zum Beispiel veröffentlichten einzelne Personen und Gruppen Wahl­

vorschläge. Sie ließen ihre Vorschläge in Zeitungen drucken, ohne die Kandi­
daten näher vorzustellen oder ausführlicher für sie zu werben.9

Manche Bürger trafen sich auch zu »Wahlvorberatungen«, die auch 
(Wahl-)»Volksversammlungen« oder »WahlbezirksVersammlungen« genannt 
wurden. Diese Versammlungen wurden von einzelnen Bürgern organisiert, 
die alle Wahlberechtigten ihres Bezirks einluden, über mögliche Kandidaten 
für die bevorstehende Wahl zu beraten. Die Versammlungen beschlossen 
einen Wahlvorschlag, der veröffentlicht wurde.10 Solche Wahlversammlungen 
hatte es in Baden zum ersten Mal 1848 vor den Wahlmännerwahlen gegeben, 
allerdings nur in den größeren Städten.11

Der »Karlsruher Stadt- und Landbote«, dessen Redaktion sich bemühte, 
den Lesern das neue Wahlverfahren nahezubringen, betonte ausdrücklich, 
daß auch Kandidatenvorschläge von Wahlversammlungen »für Niemand 
bindend« seien.12 Um die Wähler zu informieren, wurden in Konstanz sogar 
vom Bürgermeister vier Bürger als Berater ernannt, die zu bestimmten Zeiten 
auf dem Rathaus Auskünfte über das Wahlverfahren erteilten.13

2. Auch Volksvereine benannten Kandidaten.  Einzelne Vereine luden die 
Mitglieder aller Volksvereine in ihrem Wahlbezirk zu Vorberatungen über 
Kandidaten ein. Die Ergebnisse dieser Beratungen wurden dann veröffent­
licht.

14

15
Die Volksvereine konnten sich auf ihre landesweite Organisation stützen, 

um Kandidatenvorschläge ihrer Mitglieder zu koordinieren. Zum Beispiel 

8 Artikel, in: KSLB 126, 2. 6. 1849, S. 509.
9 Anzeige mit Kandidatenvorschlägen für den 17. Wahlbezirk, unterschrieben mit »Mehrere 

Wahlberechtigte«, in: Rep. 126,2. 6.1849, S. 4; Anzeige mit Kandidatenvorschlägen für den 
13. Wahlbezirk, unterschrieben mit »Mehrere Wähler«, in: KSLB 126, 2. 6. 1849, S. 503.

10 Einladung mehrerer Wahlberechtigter des 16. Wahlbezirks an die Wahlberechtigten des 
Bezirks zu einer Wahlvorberatung, bei der Kandidaten benannt werden sollten, in: MAZ 
126, 28. 5. 1849, S. 500; Bericht über diese Wahlvorberatung und Veröffentlichung ihrer 
Kandidatenempfehlung, in: MAZ 129, 1. 6. 1849, S. 509; ders., in: Rep. 126, 2. 6. 1849, S. 2; 
Bericht von einer Wahlvorberatung im 14. Wahlbezirk, in: VF 125, 30. 5. 1849, S. 496; Be­
richt von einer Wahlvorberatung des 15. Wahlbezirks, in: KZtg. 17, 2. 6. 1849; ders., in: 
KSLB 126, 2. 6. 1849, S. 504; Bericht von einer Wahlvorberatung des 7. Wahlbezirks, in: 
MAZ 129, 1.6. 1849, S. 509; Bericht von einer »Volksversammlung« in Konstanz mit 
Kandidatenvorschlägen für den 1. Wahlbezirk, in: SEEBLÄTTER 128, 31. 5. 1849, S. 598; 
Bericht von einer Wahlvorberatung des 3. Wahlbezirks, in: SEEBLÄTTER 128, 31.5. 1849, 
S. 598; Bericht von einer Wahlvorberatung im 4. Wahlbezirk, in: SEEBLÄTTER 129, 1. 6. 

1849, S. 606.
11 J. Philippson, 1913, S. 66.
12 KSLB 125, 1.6. 1849, S. 498.
13 Seeblätter, Beilage zu 128, 31.5. 1849, S. 600.
14 Die Bedeutung der Volksvereine bei der Vorbereitung der Wahlen, vor allem bei der 

Benennung der Kandidaten, wurde z.B. vom »Volksführer« ausdrücklich betont. VF 124, 
29. 5. 1849, S. 492.

15 Anzeige vom Vorstand des Volksvereins von Buchen, in: VF 123, 28. 5. 1849, S. 488; An­
zeige vom Vorstand des Volksvereins von Ettenheim, in: VF 124, 29. 5. 1849, S. 494.
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forderte der Kreisausschuß der Volksvereine in Konstanz in einem Artikel, 
der auch schon Kandidatenvorschläge enthielt, die Bezirks- und Ortsvereine 
in seinem Wahlbezirk auf, Änderungs- und Ergänzungswünsche zu diesen 
Vorschlägen einzusenden. Der Aufruf wurde befolgt. Zwei Tage später ver­
öffentlichte der Kreisausschuß einen Bericht über die Versammlung »ver­
schiedener Vertreter von 47 Volksvereinen aus dem ersten Wahlbezirk«, zu 
dem Konstanz gehörte. Diese Versammlung hatte einen Wahlvorschlag be­
schlossen als Reaktion auf die Aufforderung des Kreisausschusses. Dieser 
Wahlvorschlag für den ersten Wahlbezirk wurde nun vom Kreisausschuß 
veröffentlicht.16

Auf diese Weise gelang es den Volksvereinen ebenso wie den Wahlbezirks­
versammlungen, eine große Zahl Wahlberechtigter an der Kandidaten­
benennung zu beteiligen und Vorschläge, die auf einer breiten Grundlage 
beruhten, zu veröffentlichen.

3. Kandidatenvorschläge für ganz Baden wurden von den Redaktionen 
des »Volksführers« und der »Demokratischen Republik« veröffentlicht. 
Beide Zeitungen beriefen sich dabei weder auf Vorberatungen oder Ver­
sammlungen noch auf politische Vereine, sondern sie vertraten ihre eigene 
politische Meinung.17

Mit den Wahlbezirksversammlungen und den Initiativen der Volksvereine 
entwickelten sich in Baden organisierte Formen der Kandidatenbenennung. 
In diese Richtung noch weitergehende Vorstellungen entwickelte der schon 
erwähnte Konstanzer Kreisausschuß der Volksvereine. Er wünschte sich eine 
gesamtbadische Kandidatenliste, die über die Volksvereine erstellte werden 
sollte. Mit dieser Liste könnten die Volksvereine bei den Wahlen antreten. Sie 
sollte folgendermaßen erstellt werden:

»Um nicht Doppelwahlen zu veranlassen, ist es nöthig, daß die 
sämmtlichen Volksvereine die Kandidaten der 20 Wahlbezirke kennen, daß 
die Kreisausschüsse diese Kandidaten in Listen zusammentragefn], zunächst 
aus Volksmännern ihres Kreises und dann erst des ganzen Landes, daß der 
Landesvereinsausschuß die endgültige Kandidatenliste für jeden Wahlkreis 
aufstelle, und solche an die Kreisausschüsse zur Übermittelung an die Be­
zirks- und Ortsvolksvereine, und durch diese an die übrigen Staatsbürger 
zurückgebe. Vor dem l.Juni wären alle Kandidaten des ganzen Landes zu 
verkünden, und Sache der Volksvereine müßte es sein, die vorgeschlagenen 
Kandidaten allen Wahlberechtigten zu empfehlen.«18

Damit wurde eine Form der Kandidatenaufstellung konzipiert, die derje­
nigen der Parteien in einer modernen Parteiendemokratie sehr nahekommt.19

Das Vorgehen bei der Kandidatenbenennung und auch der eigentliche 
Wahlkampf zeigen die bedeutende Rolle der Presse. Sie ermöglichte eine große

16 SeebläTTER 128, 31. 5. 1849, S. 598 und SeebläTTER 130, 2. 6. 1849, S. 610.
17 VF 124,29. 5. 1849, S. 491 f.; VF 125, 30. 5. 1849, S. 496; DR 30,4. 6. 1849, S. 2; vgl. auch F. 

MORDES, 1849, S. 273 f.
18 SeebläTTER 128, 31. 5. 1849, S. 598.
19 Zur Regelung der Kandidatenaufstellung durch Parteien z.B. in der Bundesrepublik 

Deutschland vgl. Bundeswahlgesetz, in: SARTORIUS, Bd. 1, Stand 1. 1. 1976, §§ 18-21; 
Kommunalwahlgesetz des Landes Baden-Württemberg, in: G. DüRIG, Stand 1. 2.1976, § 8.
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Öffentlichkeit bei der Vorbereitung der Wahlen, wie es sie vergleichsweise nur 
bei den Wahlen zur Frankfurter Nationalversammlung20 nach der Liberalisie­
rung des badischen Pressegesetzes im April 1848 gegeben hatte.21 Wahlreisen 
und Wahlreden, wie sie im Vormärz bei den Kandidaten für die zweite Kammer 
üblich gewesen waren22, unternahmen die revolutionären »Spitzenpolitiker« 
jedoch nicht. So waren die Zeitungen bei der Kandidatenbenennung und im 
Wahlkampf die wichtigsten Informationsquellen für die Wahlberechtigten.

b) Politische Gruppen

Zwei politische Gruppen grenzten sich in diesem Wahlkampf voneinander 
ab.23 Das war auf der einen Seite die »demokratische Partei«, als deren Re­
präsentanten der Landesausschuß und die Volksvereine galten, und auf der 
anderen Seite die »constitutionelle Partei«, die mit der bisherigen liberalen 
Kammermehrheit und deren Anhängern gleichgesetzt wurde. Die Kon­
stitutionellen traten kaum im Wahlkampf auf. Eine Wahlempfehlung für 
Karlsruhe warb außer für Brentano, den führenden Mann des Landesaus­
schusses, auch für drei liberale Abgeordnete der badischen zweiten Kammer, 
für Karl Theodor Welcker, Ludwig Häusser und August Lamey.24 Sie blieb 
jedoch eine Ausnahme, die neben Brentano genannten Politiker wurden auch 
nicht gewählt. Auffallend an dieser Anzeige war, daß ein führender Politiker 
der revolutionären Regierung in eine Reihe mit eindeutigen Vertretern der 
liberalen Kammermehrheit gestellt wurde, die ja die bisherige badische Re­
gierung unter Minister Bekk unterstützt hatte.25

Die Konstitutionellen hielten sich ansonsten im Wahlkampf im Hinter­
grund. Ein Zeitungsartikel stellte fest, die Wahlen seien »der gesetzliche 
Kampfplatz, auf welchem die verschiedenen politischen Überzeugungen sich 
zur Geltung bringen sollen. [...] Daß es dem Landesausschuß, welcher nun 
die demokratische Partei vertritt, ganz erwünscht ist, [wenn] etwa auch die 
constitutionelle Partei ihre Candidaten durchzusetzen bemüht ist, damit die 
neue Versammlung die Vertreterin aller politischen Richtungen ist. Es ist 
natürlich vorauszusehen, daß die demokratische Partei weitaus den Sieg da­
vontragen wird [.. .].«26

20 J. Philippson, 1913, S. 58 ff.
21 Ghgl. Bad. Reg.bl. XXIII, 17. 4. 1848, S. 216.
22 J. v. Wickede, 1847, S. 281; K. Zittel, 1847, S. 358.
23 Die im Folgenden für die einzelnen Gruppen verwendeten Bezeichnungen wurden den 

Quellen entnommen. Es sind Begriffe, die die Beteiligten selbst prägten.
24 Wahlempfehlung, in: ORZ 135, 7. 6. 1849, S. 682.
25 Zur Regierungsführung unter dem Ministerium Bekk vgl. die immer noch ausführlichste 

Darstellung des badischen Landtags in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts, das hier schon 
mehrfach zit. Buch von L. MOLLER, Teil 1,1905, S. 88 f.; auch L. Gall, Liberalismus, 1968, 
S. 37, wo er die Regierung Bekk als »die direkte Vorläuferin der liberalen Regierungspartei 
der sechziger Jahre« bezeichnet. Zwei der bedeutendsten Vertreter dieser späteren liberalen 
Regierung wurden die oben genannten Häusser und Lamey. Vgl. auch Bekks eigene Dar­
stellung seiner Politik im Zusammenhang mit dem Ausbruch der Revolution von 1849: 
J. B. Bekk, 1850.

26 Artikel, in: KSLB 121, 26. 5. 1849.
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Die demokratische Partei war wesentlich aktiver im Wahlkampf. Sie woll­
te sich klar von der bisherigen Politik der zweiten Kammer absetzen, verlang­
te nicht nur eine neue politische Richtung, sondern auch neue Leute in der 
Verfassunggebenden Versammlung.27 Ein paar Leute ausgenommen, sollten 
die bisherigen Kammerabgeordneten in der neuen Versammlung nicht mehr 
vertreten sein. Zu diesen Ausnahmen gehörten Brentano und Lehlbach, die 
zu den »linken« Abgeordneten der Kammer gezählt wurden.28 Beide wurden 
auch am 3. Juni gewählt.

Als neue Leute empfahlen die Demokraten die, die die Revolution mit­
getragen hatten, konkret die Mitglieder der Volksvereine, die immer wieder 
aufgefordert wurden, sich um geeignete Kandidaten zu bemühen.29 Die An­
gehörigen der »Vaterländischen Vereine« lehnten die Demokraten ab, waren 
diese Vereine doch die Organisation der Liberalen in Baden.30

Auch innerhalb der eigenen Reihen herrschte in der demokratischen Par­
tei keine Einheit. Öffentlich wurde in einem Artikel des »Volksführers« vor 
dem eigenen Parteimann Brentano gewarnt. Man solle ihm doch nicht zu 
viele Kompetenzen einräumen, sonst sei »die nächste Versammlung gar leicht 
in Gefahr [...], eine Ministerkammer zu werden, wenn Brentano mit den 
Uebrigen [sie werden nicht genannt] im Ministerium bleibt [...]«. Auch hier 
wurde Brentano in die Nähe des Ministeriums Bekk und der liberalen 
Kammermehrheit genickt.31

Hatte der »Volksführer« wegen Brentano Bedenken, so galt ihm Amand 
Goegg als »Held der badischen Revolution«. Er hatte im wesentlichen die 
Volksvereinsorganisation nach dem gescheiterten Struveaufstand im Sep­
tember 1848 aufgebaut und damit die Revolution erst möglich gemacht. 
Brentano sei »leider nicht in der Lage [gewesen], auch nur Etwas mehr für die 
Einrichtung und Leitung der Volksvereine thun zu können, als seinen Namen 
herzugeben; denn er war Deputierter in Frankfurt und Karlsruhe, und hatte 
als Advokat eine ausgedehnte Praxis.«32

Der »Volksführer« vertrat hier mit seiner Meinung sicher nicht eine Mehr­
heit in Baden, nicht einmal eine Mehrheit in seiner Partei. Brentano wurde am 

27 Artikel, in: VF 122, 27. 5. 1849, S. 482 und VF 124, 29. 5. 1849, S. 491.
28 Beide gehörten - im Gegensatz z.B. zu Häusser und Lamey - zur »linken« oder »radika­

len« Minderheit der Liberalen in der badischen zweiten Kammer. Die Abgeordneten dieser 
Minderheitsgruppe lassen sich benennen, da sie im Gegensatz zur Mehrheit der Liberalen 
im Lauf des Frühjahrs 1849 aus der zweiten Kammer ausgetreten waren. Dieser Austritt 
war ein Protest gegen die Haltung der Regierung Bekk und die ihn unterstützenden übri­
gen Liberalen gewesen, die einen Antrag der Radikalen auf Auflösung der Kammern und 
Berufung einer verfassunggebenden Versammlung nicht unterstützt hatten. Vgl. L. 
Häusser, 1851, S. 199.

29 Anzeige der Wahlversammlung des 13. Wahlbezirks, in: KSLB 126, 2. 6. 1849, S. 504 und 
in: KZtg. 17,2. 6. 1849; Artikel, in: VF 124, 29. 5. 1849, S. 492; Artikel, in: Seeblätter 128, 
31.5. 1849, S. 598.

30 Artikel, in: VF 125, 30. 5. 1849, S. 496; zur Organisation der Vaterländischen Vereine vgl. 
R.-M. Schneider, Politische Vereine in Baden, 1976, S. 7 ff., 22 ff.

31 Artikel, in: VF 122, 27.5. 1849, S. 482. Vgl. auch den »liberalen« Wahlvorschlag S. 33 
(einschl. Anm. 25) dieser Arbeit.

32 Artikel, in: VF 125, 30. 5. 1849, S. 500; vgl. auch R.-M. Schneider, Politische Vereine in 
Baden, 1976, S. 10 ff.
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3. Juni als Kandidat mit den meisten Stimmen gleich in zwei Wahlbezirken 
gewählt.33 Aber der Artikel machte deutlich, daß die Fronten im Wahlkampf 
nicht nur zwischen Demokraten und Konstitutionellen verliefen. Die Diffe­
renzen innerhalb der demokratischen Partei waren schon im Landesausschuß 
aufgebrochen. Dort und auch in den Volksvereinen hatten sich die gegen­
sätzlichen Gruppen um Amand Goegg und Florian Mordes herum gebildet, 
der die Volksvereine bis Ende 1848 geleitet hatte. Während Mordes die 
Volksvereine eng an die Frankfurter Linke und den Zentralmärzverein hatte 
anschließen wollen, war die Gruppe um Goegg für einen badischen Allein­
gang eingetreten. Nach ihrer Vorstellung sollten die badischen Volksvereine 
die Spitze einer republikanischen Bewegung in Deutschland werden.34

Im Wahlkampf 1849 standen aktuelle Sachprobleme zunächst im Vorder­
grund. Neben allgemeinen Forderungen wie denen nach dem »Wohl des 
Volkes«, nach »Menschenrecht« und »Menschenglück«35 oder nach »Freiheit 
und Wohlfahrt des Volkes«36 stellten die Demokraten einzelne konkrete For­
derungen. Die wichtigsten ließen sich zwei Presseartikeln entnehmen, dem 
Wahlaufruf eines Privatmannes und einem Artikel des schon mehrfach zi­
tierten »Volksführers«.37 Gefordert wurden:
- die Einführung des Einkammersystems in Baden;
- die Vereinfachung der Verwaltung;
- gerechte, d.h. progressive Besteuerung;
- unentgeltliche Aufhebung der Grundlasten;
- Selbstverwaltung der Gemeinden;
- »überhaupt, daß alle in der Reichsverfassung und in den Grundrechten 

zugesicherten Rechte und Freiheiten verwirklicht und alle Beschlüsse der 
Offenburger Volksversammlung unverkümmert [!] vollzogen werden«.

Reichsverfassung und Offenburger Programm38 sollten Grundlage und 
Rechtfertigung für die gestellten Forderungen sein. Nirgends wurde jedoch 
darauf eingegangen, daß wichtige Punkte des Offenburger Programms, z.B. 
die unentgeltliche Aufhebung der Grundlasten, überhaupt nicht mit der 
Reichsverfassung vereinbar waren.

33 Zum Problem der Doppelwahlen vgl. S. 37 ff. Obwohl Goegg sicher vor der Revolution 
das größere Engagement in den Volksvereinen zeigte, war Brentanos Popularität in Baden 
doch unangegriffen. Er errang sein Ansehen nicht nur durch sein Auftreten in der zweiten 
Kammer, sondern vor allem durch die Verteidigung von einigen Hauptbeteiligten am 
Struveaufstand, zu denen auch Struve selbst gehörte. Dabei trat er in seinem Plädoyer als 
entschiedener Verfechter eines Rechts auf Revolution und überzeugter Republikaner auf. 
Verhandlungen ... gegen G. Struve und C. Blind, 1849, bes. S. 182 ff. und 186.

34 F. Raveaux, 1850, S. 11. Vgl. auch die Memoiren von A. Goegg, 1876, S. 95 ff.; ders., 1851, 
S. 16 ff.; F. Mördes, 1849, S. 213 f.; vgl. auch die Darstellung bei R.-M. Schneider, Poli­
tische Vereine in Baden, 1976, S. 10 f., 107 ff., 112.

35 Anzeige, in: KSLB 126, 2. 6. 1849, S. 504; dies., in: KZtg. 17, 2. 6. 1849.
36 Artikel, in: VF 122, 27. 5. 1849, S. 482.
37 Wahlaufruf »An die Wähler« des Pfarrers Otto von Mühlburg, in: KZtg., Beilage v. 28. 5. 

1849; Artikel, in: VF 122, 27. 5. 1849, S. 482. Der »Volksführer« war eine der radikalsten 
badischen Zeitungen und erschien unter der Redaktion des Hauptlehrers Philipp Stay v. 
13. 12. 1848 bis 22. 6. 1849 in Heidelberg.

38 Reichsverfassung von 1849, in: E. R. Huber, Quellen, Bd. 1, S. 275 ff.; Offenburger Be­
schlüsse v. 13. 5. 1849: W. Boldt, Parteiwesen, 1971, S. 152 ff.
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Nicht von allen wurde die Reichsverfassung im badischen Wahlkampf als 
grundsätzliche Basis anerkannt. Eine sehr radikale Position vertrat z.B. Karl 
Heinzen. Er galt schon in den 40er Jahren als der »entschlossenste und 
tätigste deutsche Republikaner«39 und meldete sich auch 1849 in Baden mit 
mehreren Artikeln zu Wort.40

Er wollte für einen Sitz in der Verfassunggebenden Versammlung kandi­
dieren, obwohl er als Nicht-Badener nach dem Wahlgesetz nicht wählbar 
war. Dennoch warb die badische Zeitung »Demokratische Republik« für 
Heinzen und wies ihre Leser auf dessen Erklärung hin, für ein Amt »als 
Abgeordneter zur constituirenden Versammlung für Baden und die Pfalz« 
zur Verfügung zu stehen.41 Heinzen griff in dieser Erklärung die Entschei­
dung des Landesausschusses an, nur Badener bei den Wahlen zuzulassen, was 
ja auch Struve schon abgelehnt hatte.42 Für ihn war dies eine grundsätzliche 
Entscheidung über den Charakter der Badischen Revolution überhaupt. 
»Baden operirt entweder blos als Baden, und dann möge es sich auf seine 
spezifischen Elemente beschränken, oder aber es operirt als deutsches Land, 
welches durch Zufall das Terrain zur Sammlung, Organisation und Entfal­
tung der allgemeinen Revolutionskräfte darbietet, und dann schließe es auch 
diese Kräfte nicht von der Förderung der allgemeinen Sache aus.«

Eine andere Schrift Heinzens fand als Flugblatt große Verbreitung und 
wurde auch im »Volksführer« abgedruckt. Hier stellte er neben der schon 
genannten noch weitergehende Forderungen. »Die besten Kräfte des deut­
schen Volkes stellen sich Euch [den Badenern] zu Gebote. Aber sie thun es 
nicht, weil sie Euch für Konstitutionelle, sondern weil sie Euch für Repu­
blikaner halten; auch sehen sie in Euch nicht Badenser, sondern Deutsche. So 
handelt denn auch als Republikaner und als Deutsche. Stoßt alles kleinliche 
Sonderthum von Euch, beruft als Leiter der allgemeinen Sache die entschie­
densten Volksmänner des ganzen Deutschlands an Eure Spitze, löst die 
Frankfurter Versammlung durch einen Konvent ab, den ihr über alle Eure 
Staatsgewalten stellt [...], macht Euer Land zum Heerd der ganzen deutschen 
Revoluzion [...], verbündet Euch mit allen Völkern, welche den Alp der 
heiligen Allianz abschütteln und die Fragen entscheiden wollen, ob Europa 
republikanisch oder kosakisch zu werden bestimmt sei.«43

Ähnlich radikale Äußerungen gab es wenige, aber ganz allein stand 
Heinzen nicht. Gegen das Frankfurter Parlament und für eine Republik 
setzte sich auch ein Arzt aus Neustadt ein, Josef Schilling. Er kandidierte für 

39 V. Valentin, Revolution, Bd. 1, 1968, S. 286; ähnlich auch J. L. Snell, 1976, S. 58 f.
40 Erklärung Heinzens zum Wahlgesetz des Landesausschusses, in: KZtg. 16, 1.6. 1849; vgl. 

auch die im Folgenden zitierten Artikel im »Volksführer« und in der »Demokratischen 
Republik« und Heinzens »Soldatenpredigt«, in: KZtg. 17, 2. 6. 1849.

41 Artikel, in: DR 30, 4. 6. 1849, S. 2; Erklärung Heinzens, in: KZtg. 16, 1. 6. 1849.
42 Vgl. S. 25.
43 Artikel, in: VF 125, 30. 5. 1849, S. 495; VF 127, 1. 6. 1849, S. 503. Heinzen scheint in dem 

letzten hier zitierten Satz einen Ausspruch Napoleons III. zu variieren, den Marx als 
solchen zitiert: »Die französische Bourgeoisie hatte längst das Dilemma Napoleons gelöst: 
»Dans cinquante ans l’Europe sera republicaine ou cosaque». Sie hatte es gelöst in der 
»republique cosaque«.« K. Marx, Der achtzehnte Brumaire, MEW Bd. 8, 1960, S. 195.
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den dritten Wahlbezirk, wurde auch von einer Wahlbezirksversammlung 
empfohlen.44

»Dieses Parlament [in Frankfurt] hat aber statt für die Volksherrrschaft 
über dieselbe berathen und eine Reichsverfassung mit einem erblichen und 
unverantwortlichen Kaiser beschlossen. Mit dieser Verfassung ist das Parla­
ment glücklicherweise auf die Gegenrevolution der Fürsten gestoßen, der 
Könige, welche als echte Gottesgnädler aus der Hand des Volkes auch die 
Kaiserkrone verschmähen und mit dem russischen Tyrannen im Bunde ein 
europäisches China herstellen möchten. Die gefährliche Fürstenrevolution 
hat die Volksrevolution wieder erneuert [...]. Das deutsche Volk hat sich im 
Jahre 1848 das Recht der Volksherrschaft errungen, im Jahr 1849 wird es sich 
die Volksherrschaft selbst erringen!«45

Doch solche Stimmen blieben im Wahlkampf in der Minderheit. Weder 
Heinzen noch Schilling wurden in die Verfassunggebende Versammlung ge­
wählt. Ihre Äußerungen aber zeigen ebenso wie die Reserviertheit des 
»Volksführers« gegenüber Brentano, daß es nicht unbedeutende Differenzen 
unter den badischen Revolutionären gab. Wie auch typisch für andere Re­
volutionen brachen diese Differenzen auf, nachdem die Revolutionäre die 
Regierung übernommen hatten.46

4. "Wahlergebnis und Wahlbeteiligung

Bei den Wahlen am 3. Juni wurden in den 20 Wahlbezirken 74 Abgeordnete 
gewählt.1 Sechs Sitze wurden zunächst nicht besetzt, da sechs Kandidaten 
doppelt, d.h. in zwei verschiedenen Bezirken gewählt worden waren. Von 
den 74 gewählten Abgeordneten nahmen 66 an den Sitzungen der Verfas­
sunggebenden Versammlung in Karlsruhe teil. Vier weitere Abgeordnete 
wurden bei Nachwahlen noch gewählt, von ihnen nahmen zwei an den 
letzten Sitzungen in Freiburg teil.2

Doppelwahlen fielen auf Au, Brentano, Christ, Lehlbach, Peter und 
Walser. Die doppelte Wahl Aus, Lehlbachs und Walsers läßt sich einfach 
damit erklären, daß sie jeweils in benachbarten Bezirken gewählt wurden. 
Brentano, Christ und Peter dagegen wurden in zum Teil weit entfernten 
Bezirken gewählt. Sie waren aber auch in ganz Baden bekannt, da alle drei 
schon Mitglieder der badischen zweiten Kammer und auch der National­
versammlung waren.

In der Verfassunggebenden Versammlung wurden alle doppelt gewählten 
Abgeordneten nach Sitzungsbeginn aufgefordert, sich für einen Wahlbezirk 

44 Wahlaufruf Schillings, in: FTB 44, 2. 6. 1849, S. 177; Wahlempfehlung für Schilling, in: 
Seeblätter 128, 31. 5. 1849, S. 598. Der praktische Arzt Josef Schilling aus Neustadt war 
im Vorstand des dortigen Volksvereins und auch Civilkommissär für das Amt Neustadt. 
Vgl. GLA 236/8 509/10 Nr. 547 und FTB 52, 27. 6. 1849, S. 210.

45 FTB 44, 2. 6. 1849, S. 177.
46 C. Brinton, 1959, S. 139 ff.

1 Siehe Liste der Abgeordneten, S. 55 ff.
2 Siehe S. 38, 162 u. 164.
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zu entscheiden. Für die frei gewordenen Mandate wurden Nachwahlen be­
schlossen.3 An Christ, der sich zu dieser Zeit in Frankfurt aufhielt, ging eine 
schriftliche Aufforderung, doch bis zum 18. Juni lag keine Entscheidung von 
ihm vor.4

Au entschied sich für den dritten, Brentano für den dreizehnten, Peter 
und Lehlbach für den siebzehnten, Walser für den ersten Wahlbezirk.5 Die 
Verfassunggebende Versammlung beschloß ausdrücklich, für die notwendi­
gen zusätzlichen Abgeordneten einen neuen Wahlgang durchführen zu las­
sen. Es sollten nicht einfach die nachrücken, die bei den Wahlen am 3. Juni die 
nächsthöhere Stimmenzahl erhalten hatten.6

Die Nachwahlen wurden wieder von den zuständigen Wahlkommissio­
nen organisiert. Sie fanden für den zweiten Wahlbezirk, wo Ersatzwahlen für 
Au, Brentano und Walser notwendig waren, am 18. Juni statt. Die Ersatzwahl 
für Lehlbach im sechzehnten Bezirk war für den 20. Juni geplant.7 Von dieser 
Wahl liegt kein Ergebnis vor. Wahrscheinlich konnte sie wegen des preußi­
schen Vormarsches in diesem Gebiet nicht mehr durchgeführt werden.8 Bei 
einer weiteren Nachwahl im dreizehnten Wahlbezirk für Peter wurde Ziegler 
als Abgeordneter gewählt.9 Bei den drei Nachwahlen im zweiten Bezirk 
konnte sich neben Willmann (7 448 Stimmen) und Roth (3 167) doch noch 
Struve mit 3 715 Stimmen durchsetzen, nachdem ihm dies im ersten Wahl­
gang nicht gelungen war.10 Brentano wies in seiner »Ansprache an das 
badische Volk«, seiner Rechtfertigungsschrift, mit unverhohlener Genugtu­
ung darauf hin. Er betonte bei dieser Gelegenheit auch, daß Struve im zwei­
ten Bezirk nur die Hälfte der Stimmen erhalten habe, die er im ersten Wahl­
gang bekommen hatte.11 Daß beide sich nicht mochten, gegensätzliche politi­
sche Positionen vertraten, wurde im Verlauf der Revolution immer deutli­
cher.

Struve bekam für die Nachwahl noch besondere Unterstützung von der 
Redaktion der Konstanzer »Seeblätter«.12 »Struve, der große heroische Vor­
kämpfer für Freiheit, ist zur konstituirenden bad. Landesversammlung noch 
nicht gewählt. Soll das badische Volk etwa deshalb gegen diesen treuen 
Volksmann undankbar sein, weil er, der Kühne, rascher dem Ziele zusteuern 

3 GLA 231/1 127/59; dass. GLA 231/1 128/19.
4 GLA 231/1 127/20; Christ erschien nie bei den Sitzungen der W
5 GLA 231/1 127/19 f.; Prot. d. 1. öff. Sitzg. d. W, Dok. 3 b, S. 191; Prot. d. 3. öff. Sitzg. d. 

W, Dok. 13 a, S. 217; schriftliche Wahlannahmeerklärung des Abgeordneten Au, GLA 
231/1 127/63.

6 Beschluß der W in ihrer ersten Sitzung, Dok. 3 b, S. 191.
7 Für die Nachwahl im 2. Bezirk vgl. Prot. d. 12. öff. Sitzg., Dok. 43, S. 313; für die Nach­

wahl im 16. Bezirk vgl. Anzeige des Vorsitzenden der Mannheimer Wahlkommission, in: 
MAZ 145, 19. 6. 1849, S. 570 und MAZ 146, 20. 6. 1849, S. 574.

8 Mannheim wurde am 22. 6. 1849 den Preußen übergeben. Augenzeuge und als Oberst der 
Mannheimer Volkswehr selbst beteiligt war der Preuße Otto von Corvin, der die Be­
lagerung der Stadt in seinen Erinnerungen schildert: O. v. Corvin, 31880, Bd. 2, S. 518 f.

9 Prot. d. 10. öff. Sitzg., Dok. 36 a u. b, S. 293 u. 302.
10 Nachricht, in: ORZ 149, 23. 6. 1849, S. 744.
11 L. Brentano, in: Minerva, Bd. 3, 1849, S. 152. Nach eigenen Angaben erhielt Brentano im 

2. Wahlbezirk über 7 000 Stimmen.
12 SeebläTTER 146, 21. 6. 1849, S. 695.
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will, als viele Andere? Nein, nimmermehr! es wäre dies eine Schmach für 
Badens Volk.«

Die Ergebnisse der Wahlen vom 3. Juni wurden ordnungsgemäß im 
Regierungsblatt publiziert.13 Die Zeitungen veröffentlichten Ergebnisse von 
einzelnen Orten und nach der endgültigen Auszählung auch Ergebnisse für 
die Wahlbezirke.14

Interessant ist der Vergleich der Wahlergebnisse mit Kandidatenvor­
schlägen aus dem Wahlkampf.15 Kandidatenvorschläge von Wahlbezirksver­
sammlungen aus dem siebten, dreizehnten, vierzehnten und sechzehnten 
Wahlbezirk16 wurden von den Wählern vollständig übernommen, ebenso wie 
der Kandidatenvorschlag der Vertreter von 47 Volksvereinen im ersten 
Wahlbezirk.17 Nicht vollständig durchsetzen konnten sich dagegen die Kan­
didatenvorschläge einzelner Wahlberechtigter18, auch nicht die Vorschläge 
von Wahlversammlungen einzelner Orte wie Konstanz und Bonndorf.19 20 Von 
diesen Vorschlägen wurden nur einzelne Kandidaten schließlich gewählt.

Die hohe »Treffsicherheit« der Wahlbezirksversammlungen bei der Be­
nennung ihrer Kandidaten läßt sich verschieden erklären. Es könnte sein, daß 
die Besucher dieser Versammlungen einen repräsentativen Querschnitt der 
wahlberechtigten Bevölkerung darstellten. Oder diese Besucher waren genau 
die Wahlberechtigten, die dann auch zur Wahl gingen. Sicher waren die Teil­
nehmer an Wahlversammlungen eine politisch besonders interessierte 
Bevölkerungsgruppe.

Die Höhe der Wahlbeteiligung ist hier wohl eine der wichtigsten Fragen, 
aber auch die am schwierigsten zu beantwortende. In der zeitgenössischen 
Literatur finden sich nur wenige und sehr pauschale Angaben.2“

13 Reg.bl. XXXIII (4), 20. 5. 1849, S. 304.
14 Karlsruhe: KZtg. 21,6. 6.1849; dass., in: Rep. 130,7. 6.1849, S. 1; dass., in: ORZ 135,7. 6.1849, 

S. 682; Mannheim: BZ 134, 7. 6. 1849, S. 677; dass., in: DR 35, 10. 6. 1849, S. 1; Heidelberg: 
Rep. 128,6. 6.1849, S. 1; Freiburg: KZtg. 21,6. 6.1849. Die gewählten Abgeordneten für ins­
gesamt 16 Wahlbezirke mit Ausnahme der Ergebnisse für den 1., 5., 6. und 10. Wahlbezirk, in: 
KZtg. 24,9. 6.1849; KZtg. 25,10. 6.1849; ORZ 137,10. 6.1849, S. 692; ORZ 138,12. 6.1849, 
S. 699; VF 136,12. 6.1849, S. 539 f.;siehe auch Listeder Abgeordneten, S. 55 ff.

15 Siehe S. 31 f.
16 MAZ 129, 1. 6. 1849, S. 509 (7. Wahlbezirk); KSLB 126, 2. 6. 1849, S. 504 und KZtg. 17, 

2. 6. 1849 (13. Wahlbezirk); VF 125, 30. 5. 1849, S. 496 (14. Wahlbezirk); MAZ 129, 1. 6. 
1849, S. 509 und Rep. 126, 2. 6. 1849 (16. Wahlbezirk).

17 Seeblätter 130,2.6.1849, S. 610.
18 Anzeige mit Kandidatenvorschlägen für den 17. Wahlbezirk, unterschrieben mit »Mehrere 

Wahlberechtigte«, in: Rep. 126,2. 6. 1849, S. 4; Anzeige mit Kandidatenvorschlägen für den 
13. Wahlbezirk, unterschrieben mit »Mehrere Wähler«, in: KSLB 126, 2. 6. 1849, S. 503.

19 SEEBLÄTTER 128, 31. 5. 1849, S. 598; ebd. 129, 1. 6. 1849, S. 606.
20 L. HÄUSSER, 1851, S. 516: »Viele Tausende in jedem Wahlbezirk, namentlich von den Ge­

bildeten und Besitzenden, wählten nicht [...]. So ließ es sich denn auch begreifen, daß in 
manchen Bezirken [...] nicht einmal die Hälfte der Wahlberechtigtenzahl herauskam [...].« 
(A. Wilckens), 1849, S. 10: »[...] war die Betheiligung an den Wahlen zur s. g. konstitui- 
renden Versammlung selbst in Sinsheim so gering, daß nicht einmal die Hälfte der Stimm­
berechtigten wählte, während auf den Landorten die Teilnahme an den Wahlen noch weit 
schwächer war«. F. Mördes, 1849, S. 274: »Im Durchschnitt wählten 6-9 000 Bürger [je 
Wahlbezirk]; im Ganzen etwa 180 000, also jedenfalls die große Majorität der Wähler.« Alle 
diese Angaben werden nicht belegt und zeigen lediglich die positive bzw. negative Haltung 
des jeweiligen Autors zu den Ereignissen.
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Auch gibt es bis jetzt auf lokaler Ebene nur eine Untersuchung über die 
Wahlen am 3. Juni 1849, nämlich für den Oberrheinkreis21, in der aber nur die 
Wählerzahlen für vier Orte festgestellt werden konnten, für Kirchhofen und 
Kollnau in der Nähe von Freiburg, für Tiengen an der schweizerischen Gren­
ze und für Thumringen bei Lörrach.22

Die Tatsache, daß nur noch so wenige Unterlagen in den Gemeinde­
archiven vorhanden sind, kann ein Hinweis darauf sein, daß die Anweisung 
der Regierung, die Wahlzettel in den einzelnen Orten zu vernichten, im 
wesentlichen befolgt wurde.23

Im Rahmen dieser Untersuchung konnten noch Angaben über die Zahl 
der Wähler in Mannheim, Karlsruhe, Heidelberg, Freiburg, Konstanz und 
Wiesloch gefunden werden.24 Es lagen also Zahlen aus zehn Orten vor, dar­
unter aus den fünf größten Städten Badens.

Die prozentuale Wahlbeteiligung in diesen Orten konnte nur annähe­
rungsweise berechnet werden, da es keine amtliche Statistik gab, die die 
männliche Bevölkerung über 21 Jahre für 1849 erfaßte.25 Um einen ungefäh­
ren Eindruck von der Höhe der Wahlbeteiligung zu bekommen, wurde ein 
oberer und ein unterer Grenzwert berechnet, zwischen denen die Wahlbetei­
ligung wahrscheinlich gelegen hat. Ein unterer Grenzwert läßt sich mit Hilfe 
der Zahl der Haushaltsvorstände ermitteln. Diese Zahl ergibt sich, wenn man 
die Einwohnerzahl durch die Zahl der durchschnittlich in einem Haushalt 
lebenden Personen (in Baden 1846 = 5,06) teilt.26 Als oberer Grenzwert kann 
der von Hamerow in seinen Untersuchungen über die Wahlen zur National­
versammlung von 1848 ermittelte Wert gelten. Hamerow kommt zu dem 
Schluß, daß »der Anteil der volljährigen Männer [über 21 Jahre] an der 
Gesamtbevölkerung im allgemeinen nahe bei 25 % gelegen haben [muß].«27 
Beides vorausgesetzt müßte der Anteil der Wahlberechtigten 1849 in Baden 
zwischen ca. 20 % und 25 % der Gesamtbevölkerung gelegen haben.28

21 I. Wittmer, 1986.
22 Ebd., S. 236, 377 f., 407, 451 ff., 526. Die Angaben, die I. Wittmer für die Wahlen in 

Merdingen am 27. 5., Holzhausen am 28. 5. und Vorstetten am 1. 6. macht, können sich nur 
auf die Wahlen von Wahlkommissionen beziehen, da die Wahl zur W überall am 3. Juni 
stattfand. Vgl. ebd., S. 471, 507, 517.

23 Reg.bl. XXXIII (4), 20. 5. 1849, S. 303 f.; vgl. I. WITTMER, 1986, S. 232.
24 Vgl. die Tabelle zur Wahlbeteiligung 1849, S. 43, Anm. 4.
25 Zur Verfügung standen: Das Grossherzogthum Baden, 1857; Beiträge zur Statistik 

..., 1855; Das Grossherzogthum Baden, 1885. Auch die Untersuchungen von I. 
WITTMER (1986, S. 471, 531) führten hier nicht weiter. Sie fand zwar in zwei Orten Anga­
ben über die Zahl der Wahlberechtigten (Merdingen: 447 von 1 683 Einwohnern; Stensbach 
mit Stahlhof: 114 von 583 Einwohnern), doch liegen gerade in diesen Orten nur die 
Wählerzahl für die Wahl der Wahlkommission bzw. keine vor. Im einzigen Fall, wo beide 
Zahlen vorliegen, bei Hengen, zweifelt I. Wittmer (ebd., S. 232, 378) selbst die Angabe von 
134 Wahlberechtigten an, da es schon bei der Wahl zur Nationalversammlung, als das 
Wahlrecht ja auf selbständige Bürger beschränkt war, 174 Wahlberechtigte in Tiengen gab.

26 Entsprechende Berechnungen auch bei: K. Julku, Bd. 2, 1969, S. 191 und A. Kuhn, 1976, 
S. 121. Zahlen für Baden: Das Grossherzogthum Baden, 1885, S. 297.

27 Th. Hamerow, 1972, S. 230.
28 Die Wahrscheinlichkeit dieser Prozentzahlen wird noch unterstrichen durch die beiden 

Angaben bei I. Wittmer (vgl. Anm. 25). Danach betrug der Anteil der Wahlberechtigten in 
Stensbach mit Stahlhof 19,5 %, in Merdingen 26,5 %.
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Eine Fehlerquelle konnte bei der Berechnung der Wahlbeteiligung nicht 
ausgeschlossen werden, da auch nicht ortsansässige Badener an ihrem Auf­
enthaltsort wählen konnten.29 Doch wird sich dieser Punkt bei der hier ge­
wählten Art der Berechnung von Näherungswerten nicht gravierend auswir­
ken. Die errechneten Grenzwerte geben einen Größenbereich an, der es 
erlaubt, gewisse Fehlerquellen zu vernachlässigen, die aber auch nur einen 
annähernden Eindruck von der Höhe der Wahlbeteiligung geben.

Das Ergebnis der Berechnungen ist recht uneinheitlich und schwankt 
zwischen einer Wahlbeteiligung von 21,3 % bzw. 26,9 % in Wiesloch und 
86,1 % bzw. 100% in Kollnau. Läßt man die extremen Werte unberück­
sichtigt, gibt es immer noch Werte zwischen 28,3 % bzw. 35,8 % in Mann­
heim und 50,9 % bzw. 65,1 % in Thumringen.

Im Vergleich zu den Landtagswahlen in Baden seit 1819, bei denen die 
Wahlbeteiligung von rund 90 % 1819 auf etwa 70 % 1846 zurückging30, war 
die Wahlbeteiligung 1849 eher gering. Die hohe Wahlbeteiligung bei den 
früheren Wahlen ließ sich jedoch nicht allein auf das große Interesse der 
Bevölkerung an der Arbeit der zweiten Kammer zurückführen, sondern sie 
hatte ihren Grund auch im »Pflichtcharakter der Wahlen«. Für den Fall, daß 
Wahlberechtigte nicht zu den Wahlen gingen, drohten viele Gemeinden mit 
Geldstrafen, die auch eingetrieben wurden, obwohl es dazu keine gesetzliche 
Grundlage gab.31 Solchen Zwang gab es bei der Wahl von 1849 nicht.

Vergleicht man die Wahlbeteiligung von 1849 mit der bei den Urwahlen 
zur Nationalversammlung im Oberrheinkreis ein Jahr früher, fällt zunächst 
auf, daß es 1848 wie 1849 - im Gegensatz zu den relativ einheitlichen Zahlen 
im Vormärz - große Schwankungen in der Wahlbeteiligung zwischen den 
einzelnen Orten geben konnte. 1848 lag die Wahlbeteiligung in einem Ort bei 
nur 15,1 %, in drei von 71 Orten, in denen die Wahlbeteiligung ermittelt 
werden konnte, lag sie unter 40 %. Doch im weitaus größten Teil der Orte 
gingen zwischen 70% und 90% der Wahlberechtigten 1848 zu den Ur­
wahlen, im Schnitt 68,02 %.32

Insgesamt kann festgestellt werden, daß die Wahlbeteiligung in Baden seit 
1819 kontinuierlich sank. Im Vergleich zu der durchschnittlichen Wahl­
beteiligung von 68,02 % 1848 lag die Wahlbeteiligung 1849 mit einem Schnitt 
von 45,0 % bzw. 55,9 % jedoch noch einmal deutlich niedriger. Dieser Ein­
bruch kann sicher nicht nur mit der allgemein sinkenden Tendenz erklärt 
werden.

Die Wahlbeteiligung in Baden 1849 sollte auch mit der bei den Wahlen zur 
Nationalversammlung im übrigen Deutschland verglichen werden, da hier 
zum Teil im Unterschied zu Baden 1848 direkt gewählt wurde. Zu diesem 
Zweck wurde die Wahlbeteiligung bezogen auf die Gesamtbevölkerung be­
rechnet. In Baden lag sie - auf diese Art berechnet - zwischen 5,3 % und 
21,4 %, im Durchschnitt bei 11,2 %. Für die direkten Wahlen zur National­

29 Siehe S. 29.
30 M. HÖRNER, 1987, S. 156 ff., bes. S. 167; I. WnTMER (1986, S. 183) errechnete einen Schnitt 

von 74,5 % Wahlbeteiligung für die Urwahlen zur zweiten Kammer von 1846.
31 M. Hörner, 1987, S. 169 f.
32 I. Wittmer, 1986, S. 183, 187 ff.
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Versammlung in Württemberg wurde eine Wahlbeteiligung zwischen 10 % 
und 14 %, für die ebenfalls direkten Wahlen in Hamburg 11 %, in Frankfurt 
13 % und in Bremen 2 % ermittelt.33 Da in Baden 1849 durch das erweiterte 
Wahlrecht die Zahl der Wahlberechtigten größer war als irgendwo 1848, liegt 
auch im Vergleich mit den Zahlen von 1848 aus anderen Ländern die Wahl­
beteiligung 1849 in Baden eher an der unteren Grenze des zu dieser Zeit 
Üblichen. Allerdings konnte die Wahlbeteiligung 1848 auch extrem niedrig 
sein, wie das Beispiel Bremen zeigt.

Bei aller Vorsicht im Umgang mit den berechneten Näherungswerten 
kann als Ergebnis festgestellt werden, daß die Wahlbeteiligung am 3. Juni 
1849 niedriger war als bei den bisherigen Wahlen in Baden und im übrigen 
Deutschland üblich. Ungefähr ein Fünftel bis mehr als drei Fünftel der Be­
völkerung, sieht man von extremen Werten ab, gingen 1849 zur Wahl.34

Betrachtet man die Aktivitäten im Wahlkampf, in dem die »demokratische 
Partei« klar den Schauplatz beherrschte35, und die Zusammensetzung der 
gewählten Versammlung36, liegt der Schluß nahe, daß bei dieser Wahl die 
bisherige politische Opposition in Baden, organisiert in den Volksvereinen, 
ihre Anhänger mobilisieren konnte, die Anhänger der bisherigen Kammer­
mehrheit sich jedoch zurückhielten.37 Das hieße jedoch auch, daß diese bis­
herige Opposition 1849 die stärkste geschlossene politische Kraft im Land 
darstellte, mit einer Anhängerschaft von einem Fünftel bis mehr als drei 
Fünftel der Bevölkerung.

33 Th. HameROW, 1972, S. 230 f.; M. Botzenhart (Parlamentarismus, 1977, S. 157) nennt für 
Württemberg eine Wahlbeteiligung von 75 %, eine etwa gleich hohe für Kurhessen, für 
Holstein und Leipzig 40 %, ohne jedoch Quellen für seine Zahlen anzugeben.

34 Die Vermutung von I. WITTMER (1986, S. 233), daß »die Wahlbeteiligung bei den Gemein­
den, deren Wählerzahl nachweisbar protokolliert wurde, zwischen 80 % und 95 %« gele­
gen habe, ist zu hoch gegriffen. Obwohl solche Ergebnisse im einzelnen nicht ausgeschlos­
sen werden können, dürfen sie auch nicht als repräsentativ angesehen werden, vor allem da 
die Zahlengrundlage, auf die sich I. Wittmer dabei stützt, nämlich bei der von ihr berechne­
ten 94 %igen Wahlbeteiligung in Tiengen und der Wahlbeteiligung von 82,9 % in 
Merdingen (vgl. Anm. 25), unbrauchbar ist.

35 Siehe S. 33 ff.
36 Siehe S. 46 ff.
37 Vgl. L. Häusser, 1851, S. 516 und Anm. 20 dieses Kap.; L. Müller, Teil 2,1905/06, S. 163; 

ebenso auch, wohl von Häusser beeinflußt, V. VALENTIN, Revolution, Bd. 2, 1968, S. 521, 
wo er schreibt: »Die konservativ und konstitutionell Gesinnten haben sich vielfach der 
Wahl enthalten, kein erhebendes Zeichen gerade für ihre Gesinnungsstärke.«
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Tabelle 1: Wahlbeteiligung 1849
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Ort Einwohner
1

Wahlberechtigte Wähler
4

Wahlbeteiligung in v.H.
2 3 5 6 7

Karlsruhe 23 217 4 588 5 804 1 700 37,1 29,3 7,3
Mannheim 22 057 4 359 5 514 1 560 35,8 28,3 7,1
Freiburg 15 298 3 023 3 825 1 145 37,9 30,0 7,5
Heidelberg 13 567 2 681 3 392 1 682 62,7 49,6 12,4
Konstanz 6 533 1 291 1 633 641 49,7 39,3 9,8
Wiesloch 2 877 569 719 153 26,9 21,3 5,3
Kirchhofen 1 487 293 371 300 100,0 80,8 20,1
Tiengen 1 442 284 360 126 44,3 35,0 8,7
Kollnau 754 149 188 162 100,0 86,1 21,4
Thumringen 440 86 110 56 65,1 50,9 12,7

Durchschnittliche Wahlbeteiligung 55,9 45,0 11,2

1 Das Grossherzogtum Baden, 1857, S. 241. Dort sind die Einwohnerzahlen von 1849 für 
die badischen Städte angegeben, also für Karlsruhe, Mannheim, Freiburg, Heidelberg, 
Konstanz und Wiesloch. Die Einwohnerzahlen der einzelnen Landgemeinden wurden 
nach der Volkszählung von 1849 nicht im einzelnen in diesem Buch aufgeführt. Für sie 
werden erst Zahlen aus der Volkszählung von 1855 angegeben (ebd., S. 681 ff.). Die Ein­
wohnerzahlen von 1855 sind jedoch wesentlich geringer als die von 1849, da vor allem nach 
1852 die Bevölkerung in Baden um mehr als 1 % jährlich abnahm. I. WITTMER (1986, 
S. 236, 377 f., 407, 451 ff., 526) gibt aus den Gemeindearchiven Einwohnerzahlen an, für 
Kirchhofen von 1849, für Tiengen und Kollnau von 1848 und für Thumringen von 1846. 
Diese Zahlen wurden hier verwendet, da der Bevölkerungsverlust zwischen 1846 und 1849 
in Baden lediglich 0,11 % jährlich betrug, und daher selbst bei Thumringen, wo die Ein­
wohnerzahl von 1846 zugrunde gelegt wurde, wegen seiner Geringfügigkeit vernachlässigt 
werden konnte. Zum Bevölkerungsverlust vgl. Das Grossherzogtum Baden, 1885, 
S. 271.

2 Wahlberechtigte = Haushaltsvorstände. - Zur Berechnung der Wahlberechtigten siehe 
S. 40 f.

3 Wahlberechtigte = 25 % der Bevölkerung.
4 Karlsruhe: Rep. 130, 7. 6. 1849; Mannheim: BZ 134, 7. 6. 1849; dass., in: DR 35, 10. 6. 1849; 

Freiburg: KZtg. 21, 6. 6. 1849; Heidelberg: Rep. 129, 6. 6. 1849; Konstanz: KNZ 134, 5. 6. 
1849, S. 668; dass., in: SEEBLÄTTER 131, 4. 6. 1849, S. 618; Wiesloch: KZtg. 24, 9. 6. 1849; 
dass., in: ORZ 137, 10. 6. 1849. Zahlen für Kirchhofen, Tiengen, Kollnau u. Thumringen: I. 
Wittmer, 1986, S. 236, 377 f., 407, 451 ff., 526.

5 Siehe Anm. 2.
6 Siehe Anm. 3.
7 Bezogen auf die Gesamtbevölkerung.
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1 Die Wahlbezirke sind dieselben wie bei der Wahl zur Nationalversammlung 1848. 
Grundlage für die Karte: Historischer Atlas für Baden-Württemberg, Blatt VII, 4, hrsg. 
vom Landesvermessungsamt Baden-Württemberg, und das Ghgl. Bad. Reg.bl. XXVIII, 
27. 4. 1848, S. 129 ff.

Tabelle 2: Die Wahlbezirke bei der Wahl zur Verfassunggebenden Versammlung1

Amtsbezirke Wahlbezirk Amtsbezirke Wahlbezirk

1 
2
3
4 
5
6 
7
8

9
10 
11
12

13 
14
15
16
17

18
19 
20 
21
22

23 
24
25

26
27
28
29

30
31
32

33 
34
35

36
37
38
39

40
41

Meersburg 
Überlingen 
Salem 
Heiligenberg 
Pfullendorf 
Meßkirch 
Stetten 
Konstanz

Radolfzell 
Stockach
Engen 
Hüfingen

Donaueschingen 
Neustadt 
Villingen 
Hornberg 
Triberg

Jestetten 
Waldshut 
Blumenfeld 
Bonndorf 
Stühlingen

Schopfheim 
Lörrach 
Säckingen

Müllheim 
Staufen 
Schönau 
St. Blasien

Stadtamt Freiburg 
Landamt Freiburg 
Breisach

Emmendingen 
Kenzingen 
Waldkirch

Ettenheim 
Lahr 
Haslach 
Wolfach

Offenburg 
Gengenbach

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

42 Oberkirch

43 Kork
44 Rheinbischofsheim
45 Achern
46 Bühl

47 Rastatt
48 Baden
49 Gernsbach

50 Ettlingen
51 Stadtamt Karlsruhe
52 Landamt Karlsruhe

53 Durlach
54 Pforzheim

55a Bretten (teilweise)

55b Bretten (teilweise)
56 Eppingen
57 Bruchsal

58a Philippsburg (teilweise)

58b Philippsburg (teilweise)
59 Mannheim
60 Schwetzingen
61 Ladenburg

62 Wiesloch
63 Heidelberg
64 Weinheim

65 Neckargemünd
66 Sinsheim
67 Hoffenheim
68 Neckarbischofsheim
69 Mosbach

70 Eberbach
71 Neudenau
72 Adelsheim
73 Walldürn
74 Buchen

75 Tauberbischofsheim
76 Krautheim
77 Wertheim
78 Boxberg
79 Gerlachsheim

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































